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Programm
Einfluss der Fachberatung auf die Vorstandsarbeit
Tagungsort: Hotel Deutsch Krone, Bad Essen

Seminarleitung: Hans-Jörg Kefeder

Organisation: Brigitte Steckert

Freitag, 31. Oktober 2014 
14.00 – 14.15 Uhr  Begrüßung der Teilnehmer

  Grußwort der Vorsitzenden des 
Bezirksverbandes Osnabrück  
Bianca Arnhold

14.15 - 14.25 Uhr Einführung in das Thema

14.25 – 16.15 Uhr Bedeutung der Wertermittlung 
für die Vorstandsarbeit 
Rechtsanwalt Karsten Duck-
stein, Magdeburg

16.15 – 16.30 Uhr Kaffeepause

16.30 – 18.00 Uhr Gestaltung der  
Kleingartenanlage 
Roger Gloszat, Landesfachbe-
rater, Landesbund Hamburg

18.30 – 20.00 Uhr  Gemeinsames Abendessen

Samstag, 01. November 2014
09.00 – 10.45 Uhr Andere Gruppen gestalten im 

Kleingarten/ in der Kleingar-
tenanlage 
Joachim Roemer, Landesver-
band Niedersächsischer Gar-
tenfreunde e.V.

10.45 - 11.15 Uhr  Kaffeepause

11.15 - 12.30 Uhr Kosten – Nutzen – Ertrag 
Dr. Achim Friedrich, ehema-
liger Präsident des Bundes-
verbandes Deutscher Garten-
freunde e.V.

13.00 – 14.00 Uhr Gemeinsames Mittagessen

Rahmenprogramm 
14.30 Uhr Rahmenprogramm: 

Museum und Park Kalkriese 

Sonntag, 02. November 2014 
9.00 – 10.30 Uhr Gestalten des Kleingartens und 

die Anforderungen/Einschrän-
kungen durch die Kleingärtne-
rische Nutzung 
Angelika Feiner, Landesver-
band Bayern

10.45 Uhr Rückblick das Seminar
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Einfluss der Fachberatung auf die Vorstandsarbeit
Hand in Hand für die Zukunft Kleingarten

Welche Bedeutung hat die 
Fachberatung im Verein? 
Welchen Einfluss nimmt sie 
auf die Arbeit im Vorstand? 
Zwei Fragen, um die sich 
das Themenseminar des 
Landesverbandes Nieder-
sächsischer Gartenfreunde 
(LNG) drehte. 

Den Seminarteilnehmern 
wurde an den drei Tagen 
deutlich, welche vielseitigen 
und wichtigen Wirkungen das 
Tätigkeitsspektrum der Fach-
beratung haben kann. Der 
Bogen spannte sich dabei von 
den Ideen für die Gestaltung 
der Anlagen und Gärten, den 
Chancen und Risiken von 
Kooperationen und Projekten, 
dem Wert der kleingärtneri-
schen Nutzung bis zur Not-
wendigkeit der Wertermittlung 
bei Pächterwechsel und den 
rechtlichen Anforderungen.

Hans-Jörg Kefeder, Präsi-
dent des LNG und Leiter des 
Seminars stimmte die Vertre-
ter aus den angeschlossenen 
Verbänden und Vereinen auf 
ein spannendes und infor-
matives Wochenende ein. Er 
betonte, dass mit der Einla-
dung der Vorstände und der 
Fachberatung die Zusammen-
arbeit der Gremien intensiviert 
werden soll. „Wichtig ist es, 
dass alle, die im Verband oder 
Verein Verantwortung tragen, 
zusammenarbeiten.“ Dazu 
gehört es auch, die jeweiligen 
Aufgaben zu verstehen. „Wir 
müssen die Zukunft unsere 
Verbände und Vereine gemein-
sam gestalten“, betonte Kefe-
der. Das Seminar soll dazu 
wertvolle Bausteine liefern.

Die Theorie stand vor 
der Praxis.

Karsten Duckstein, Rechts-
anwalt aus Magdeburg, eröff-
nete die Vortragsreihe mit 
Wissenswertem zum Thema 
Wertermittlung bei Pächter-
wechsel und Gartenübergabe.

Am Anfang eines neuen 
Pachtvertrages steht die Been-
digung des bisherigen Pacht-
verhältnisses. Damit das neue 
Gartenmitglied unbeschwert 
seine kleingärtnerischen 
Tätigkeiten aufnehmen kann 
müssen vertragliche Inhalte 
geregelt werden. Dazu gehört, 
dass der Garten in einem 
einwandfreien Zustand und zu 
einem fairen Preis übernom-
men wird. Die Wertermittlung 
bei Pächterwechsel ist eine 
zuverlässige Basis dafür. Sie 
sorgt dafür, dass vorherige 
Nutzungsmängel, nicht ver-
tragskonforme Baulichkeiten 
und der kleingärtnerische 
Nutzwert des Garteninventars 
durch versierte Wertermittler 
richtig eingeschätzt wurden. 
Dazu sei es unverzichtbar, die 
Wertermittler ausgiebig zu 
schulen. Auch die Vorstands-
mitglieder, die für die Garten-
übergabe zuständig sind müs-
sen sich mit den Regularien 
genau auskennen. „Keinem 
Neupächter dürfen unzuläs-
sige Bestandteile übergeben 
werden“, so Duckstein, „ohne 
dass auf die Beseitigungs-
pflicht hingewiesen werde.“

Die Wertermittler müssen 
ihre Aufgabe gewissenhaft 
durchführen. Nicht alle arbei-
ten ausschließlich ehrenamt-
lich. Für Haftungsfragen sei es 
entscheidend, so der Rechts-
anwalt, ob der Wertermittler in 
einem Auftragsverhältnis oder 
in einem Werkvertragsverhält-
nis mit dem beauftragenden 
Verein steht.

Kreative Gestaltungen 
für die Zukunft

Über die Gestaltung von 
Kleingartenanlagen und Klein-
gärten referierten Angelika 
Feiner und Roger Gloszat. In 
ihren Landesverbänden Bay-
ern bzw. Hamburg arbeiten sie 
hauptamtlich in der Fachbe-
ratung und haben langjährige 
Erfahrungen. Roger Gloszat 
zeigte an beeindruckenden 
Beispielen des Landesbundes 
Hamburg, wie Kleingartenan-
lagen zu zeitgemäßen, attrak-
tiven Treffpunkten umgestaltet 
werden können. Geschwun-
gene Wege, eingebundene 
Gewässer und Treffpunkte für 
gemeinsame Aktivitäten zeich-
nen die Anlagen aus. Lauben 
in vielfältigen Variationen 
bereichern das Angebot. Roger 
Gloszat erläuterte an den 
Themengärten der internati-
onalen Gartenschau igs2013 
Modelle, die auch für Familien 
mit Kindern gut geeignet sind. 
Der Gestaltung der Gärten 
sind dabei nur wenige Grenzen 
gesetzt. Sowohl die Wahl der 
Baumaterialien als auch das 
Angebot an Gemüse, Obstge-
hölzen, Stauden, Kräutern und 
einjährigen Pflanzen lassen 
sehr individuelle Möglichkeiten 
zu.

Dass auch im 200-jährigen 
Kleingartenwesen jede Epoche 
ihre besonderen Nutzungs- 
und Gestaltungselemente im 
Garten hatte, zeigte Ange-
lika Feiner mit einem Blick 
zurück in die Geschichte. 
In den Anfängen der Klein-
gartenbewegung waren die 
Gärten noch sehr klar struk-
turiert. Die Laube nahm einen 
zentralen Ort ein. Obstge-
hölze, Beerensträucher und 
Gemüsebeete waren akkurat 
angeordnet. Das änderte sich 
mit der Ökologiebewegung. 
Die Nutzung innerhalb der 
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Beete verschwamm. Wege 
und Rabatten verliefen nicht 
mehr gerade. Mischkulturen 
prägten das Bild. Diese Ent-
wicklung fand ihre Fortset-
zung durch Themengärten, 
die die Interessen der Pächter 
widerspiegeln. Feng Shui-, 
Duft- und Schmeck-, Zau-
ber- und Hexengärten nannte 
Angelika Feiner als Beispiele. 
Dem folgte das Fremde, das 
Unbekannte, das Neue, andere 
Nationen, andere Kulturen, 
andere Religionen. Neue 
Arten und Sorten kommen in 
die Anlagen. Angelika Feiner 
versteht dieses als Chance. 
„Es gibt keine Alternative!“ 
Die neuen Kleingartenanlagen 
werden nicht wie die alten 
sein, weil die neuen Pächter 
nicht sind wie die alten. Wer 
den Wandel nicht zulässt und 
unterstützt, der bekommt 
keine Neupächter (ob jung 
oder alt). Nachwuchs bedeutet 
Zukunft!

Ein Kleingarten kann 
sich rechnen

Eine spannende Frage 
sprach Dr. Achim Friedrich 
an. Der frühere Präsident des 
Bundesverbandes Deutscher 
Gartenfreunde hatte ermittelt, 
wie sich die Kosten, der Nut-
zen und der Ertrag in einem 
Garten zueinander verhalten 
können. Akribisch hatte Dr. 
Friedrich errechnet, welche 
Erträge für Obst und Gemüse 
im Erwerbsanbau erzielt wer-
den, wobei er den Ökoland-
bau besonders betrachtete. 
Die Ergebnisse übertrug Dr. 
Friedrich auf einen möglichen 
Ertrag in einem Kleingar-
ten. Dabei berücksichtigte 
er sowohl die Kosten für das 
Pflanz- oder Saatgut, Dünge-
mittel, Gartengeräte, Wasser 
und weitere Aufwendungen. 
Dazu addierte er die Pacht, 
den Beitrag, die Kosten der 
Laube und fälliger Nebenkos-
ten. Alle Ausgaben berechnete 
er für einen Quadratmeter 
Gartenland und stellte sie 
dem Ernteertrag gegenüber. 
Als Ergebnis hielt Dr. Friedrich 
fest, dass in einem vollständig 
genutzten Garten sehr wohl 
alle Aufwendungen wieder 
zurückfließen, da viele Pro-
dukte für den täglichen Bedarf 
nicht mehr eingekauft werden 
müssen.

Daneben unterstrich er die 
sozialen und gesundheitlichen 
Werte eines Gartens. Dass 
Gartenarbeit fit und gesün-
der hält, ist wissenschaftlich 
belegt, betonte er. „Wenn 
man die Einsparungen bei den 
Gesundheitskosten den Kosten 
des Gartens gegenüberstellt, 
dann müsse dieser eigent-
lich von den Krankenkassen 
bezahlt werden“, resümierte 
Dr. Friedrich.
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Die gesamten sozialen 
Wirkungen eines Kleingar-
tens seien finanziell gar nicht 
messbar.

Auf die Gartenpachtung 
durch andere Vereine und Ins-
titutionen sowie auf Projekte 
in der Kleingartenanlage ging 
Joachim Roemer ein. „Keine 
Angst, es kann ja nur schief-
gehen.“ Wer vorher genau 
abstimmt, was die Schule, die 
Kindertagesstätte, der Natur-
schutzbund oder ein anderer 
Verein in dem Garten plant, 
der ist auf der sicheren Seite. 
Besprechen Sie das Konzept, 
wer Pächter wird, wann und 
durch wen der Garten genutzt 
wird. Auch die Durchführung 
von Projekten mit anderen 
zusammen und für andere 
bietet gute Gelegenheiten, 
Menschen in die Anlagen zu 
holen. Die Zusammenarbeit 
kann sich nur positiv aus-
wirken. Wenn beispielsweise 
ein Streuobstwiesenverein zu 
seinem Apfeltag eintausend 
Besucher in seinen Garten und 
in die Anlage lockt, dann hat 
auch der Kleingärtnerverein 
große Vorteile davon. Schul-
gärten, Tafelgärten, Flücht-
lingsgärten, Sinnesgärten und 
Therapiegärten sind nur ein 
paar Beispiele, wie das öffent-
liche Interesse am Kleingar-
tenwesen einen immer breite-
ren Raum einnehmen kann.

Das Fazit, das Hans-Jörg 
Kefeder am Ende des Seminar 
zog war eindeutig: „An diesem 
Wochenende haben wir viel 
gelernt, viele Ideen für unsere 
Arbeit erhalten, verstanden, 
wie wichtig eine Zusammen-
arbeit aller im Vorstand und 
Verein ist.“ Dass der Landes-
verband Niedersächsischer 
Gartenfreunde auf einem 
guten Weg ist machte Angelika 
Feiner an den Ergebnissen des 
LNG-Ausschusses „Zukunft 
Kleingarten“ und dem gemein-
samen Leitbild deutlich. Mit 
dem Heft wurden Grundlagen 
für eine richtungsweisende 
Verbandsarbeit geschaffen, an 
die dieses Seminar angeknüpft 
hat.
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Die Notwendigkeit der Wertermittlung bei Nutzer-
wechsel eines Kleingartens 

§ 11 (1) BKleingG Kündi-
gungsentschädigung 

Wird ein Kleingartenpacht-
vertrag nach § 9 Abs. 1 Nr. 
2 bis 6 gekündigt, hat der 
Pächter einen Anspruch auf 
angemessene Entschädigung 
für die von ihm eingebrachten 
oder gegen Entgelt übernom-
menen Anpflanzungen und 
Anlagen, soweit diese im Rah-
men der kleingärtnerischen 
Nutzung üblich sind. Soweit 
Regeln für die Bewertung von 
Anpflanzungen und Anlagen 
von den Ländern aufgestellt 
oder von einer Kleingärtner-
organisation beschlossen und 
durch die zuständige Behörde 
genehmigt worden sind, sind 
diese bei der Bemessung 
der Höhe der Entschädigung 
zugrunde zu legen. Bei einer 
Kündigung nach § 9 Abs. 1 Nr. 
5 oder 6 sind darüber hinaus 
die für die Enteignungsent-
schädigung geltenden Grund-
sätze zu beachten. 

Aus § 11 BKleingG folgt 
(im Umkehrschluss): 
 - bei „Nutzerwechsel“ eines 

Kleingartens besteht keine 
gesetzliche Verpflichtung 
zur Wertermittlung 
ABER: 

 - § 11 Muster - Pachtvertrag 
LV Sachsen-Anhalt: 
„Der Pächter hat vor Been-

digung des Pachtverhältnisses 
die Pflicht, eine Wertermitt-
lung durch vom Verpächter 
benannte Wertermittler durch-
führen zu lassen.“ 
 - Ziff. 8.1 der Rahmengarten-

ordnung des LV Sachsen-
Anhalt: 
„Grundsätzlich ist bei jedem 

Pächterwechsel eine Werter-
mittlung durchzuführen.“ 

Warum immer Werter-
mittlung? 
1.  Bestimmung des Wertes 

der Anpflanzungen und 
Baulichkeiten als Anhalts-
punkt für eine Übertragung 
des Eigentums auf Nachfol-
gepächter 

2.  Bestandsaufnahme, ob 
Zustand des Gartens dem 
Pachtvertrag, der Garten-
ordnung und damit dem 
BKleingG entspricht.

Problem Verwirkung 
Verwirkung: Ein rechtlich 

bestehender Anspruch kann 
wegen des Grundsatzes von 
„Treu und Glauben“ nicht mehr 
durchgesetzt werden. 

Voraussetzungen: 
• Zeitmoment: Pflichtver-

letzung muss über einen 
längeren Zeitraum geduldet 
worden sein.

• Umstandsmoment: Es müs-
sen Umstände hinzutre-
ten, die beim Pächter den 
Eindruck entstehen lassen, 
die Pflichtverletzung werde 
auch weiterhin geduldet.
 ¼Übergabe des Gartens mit 
Mängeln ohne Hinweis dar-
auf kann bereits Umstands-
moment begründen 
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Mögliche Folgen bei Vor-
liegen der Verwirkung: 
• Grundstückseigentümer 

mahnt Pflichtverletzungen 
gem. § 9 (1) Ziff. 1 i.V.m. 
§ 10 BKleingG ab und setzt 
Frist zur Mängelbeseitigung 

•  Beseitigung ist gegenüber 
Unterpächter(n) nicht 
durchsetzbar, da verwirkt.
 ¼Grundstückseigentümer 
kann gesamten Zwischen-
pachtvertrag kündigen 
 ¼Anlage muss entschädi-
gungslos beräumt werden 
 ¼Mögliche Schadensersatz-
ansprüche der übrigen 
vertragstreuen Unterpäch-
ter gegenüber Vereinsvor-
stand in Höhe Zeitwert der 
Anpflanzungen und Bau-
lichkeiten und der Beräu-
mungskosten 

Problem Schadensersatz 
Selbst wenn Beseitigung 

durchsetzbar ist, droht bei 
fehlerhafter Übergabe Gefahr: 
• neuer Pächter erklärt, wenn 

er von Verstoß gewusst 
hätte, hätte er Beseitigung 
verlangt und niedrigeren 
Kaufpreis gezahlt 

• darüber hinaus hätte er 
jetzt keine Abrisskosten 
 ¼beides wird als Schadenser-
satz gegen Vereinsvorstand 
geltend gemacht 

§ 548 BGB 
Verjährung der Ersatzan-

sprüche und des Wegnahme-
rechts

(1) Die Ersatzansprüche 
des Vermieters wegen Ver-
änderungen oder Verschlech-
terungen der Mietsache 
verjähren in sechs Monaten. 
Die Verjährung beginnt mit 
dem Zeitpunkt, in dem er die 
Mietsache zurückerhält. Mit 
der Verjährung des Anspruchs 
des Vermieters auf Rückgabe 
der Mietsache verjähren auch 
seine Ersatzansprüche. 

(2) Ansprüche des Mieters 
auf Ersatz von Aufwendun-
gen oder auf Gestattung der 
Wegnahme einer Einrichtung 
verjähren in sechs Monaten 
nach der Beendigung des 
Mietverhältnisses. 
• Ansprüche des Verpächters 

auf Beseitigung bzw. Her-
stellung eines vertragsge-
rechten Zustandes ver-
jähren in sechs Monaten, 
beginnend mit der Rück-
gabe des Gartens 

• Ansprüche des Pächters 
auf Wegnahme und Veräu-
ßerung der Anpflanzungen 
und Baulichkeiten verjähren 
in sechs Monaten, begin-
nend mit Beendigung des 
Pachtvertrages 

ABER: 
Abweichende Regelung in 

Musterpachtvertrag LV S-A  
(§ 11)
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Impressionen

Rahmenprogramm in Kalkriese
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Gestaltung einer Kleingartenanlage

Schutz der Vereinsfach-
beratung

Der Gartenbau spaltet sich 
inzwischen in viele Fachrich-
tungen auf, wie zum Beispiel: 
Baumschulen mit unter-
schiedlichen Ausrichtungen 
(Stauden, Gemüsepflanzen, 
Obstbau – Anzucht – Anbau, 
Wasserpflanzen, Gruppen-
pflanzen), es gibt die Pflanzen-
schutzämter, den Garten- und 
Landschaftsbau, die Themen-
bereiche „Bodenkunde“ und 
„Pflanzenernährung“, um nur 
einige zu nennen.

Dazu kommen BKleingG, 
Baumschutzverordnungen, 
Naturschutzverordnungen, 
Pachtverträge, Satzungen, etc.

Alle diese Bereiche soll 
(muss) nun die (arme) Ver-
einsberatung immer abdecken. 
Kein leichtes Amt. Jeder kennt 
die Frage an die Vereinsfach-
beratung: „Was ist das denn 
hier für ein Schadbild?“ und 
gleichzeitig werden aus einer 
Plastiktüte gelbe, zerkrümelte 
Teilchen eines Blattes ausge-

schüttet, das schon mindes-
tens 14 Tage im Auto spazie-
ren gefahren worden ist.

Das passiert dreimal und 
spätestens dann heißt es 
hinter vorgehaltener Hand: 
„Den kannst Du fragen was 
du willst, der weiß rein gar 
nichts.“

Gewählte Vereinsfachbera-
tungen sind in fast allen Fällen 
sehr beständige Amtsinhaber, 
die ihr Amt lange ausüben. Bei 
ihnen passt der Ausspruch: 



Naturnahe Kinderspielparzelle Zeichnung: Petra Sawadzki
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„Vereinsfachberater werden 
nicht älter, die werden immer 
besser.“

Daher muss der Vereins-
vorstand, gerade bei neu 
gewählter Vereinsfachbera-
tung, insbesondere wenn es 
noch junge Leute sind, diese 
am Anfang noch in Schutz 
nehmen und vor allen Din-
gen fördern. Dazu gehört das 
Ermöglichen der Teilnahme an 
Schulungen des Verbandes/
Bezirkes, die Förderung durch 
den Verein in Form der Über-
nahme von Kursusgebühren 
(z.B. Volkshochschule etc.), 
Bereitstellung eines FB-Etats, 
Planungsfreiheit in Absprache, 
Übertragung eigener Verant-
wortlichkeiten.

Die Vereinsfachberatung 
muss den Vereinsvorstand 
und vor allem auch die Ver-
einsmitglieder mit konkreten 
Argumenten überzeugen, der 
Vereinsvorstand muss ver-
trauen und Wege ebenen.

Für Aktionen (z.B. Gestal-
tungen im Vereinsgelände 
etc.)  bedarf es Vorschlägen 
mit grober Kostenkalkulation, 
damit der Vereinsvorstand die 
dafür möglicherweise notwen-
dige Umlage durch die Mitglie-
derversammlung hereinholen 
kann.

Kleingartenanlagen sind 
vom Aufbau her unterschied-
lich und die Möglichkeiten 
einer Umgestaltung oder 
zusätzlicher Inhalte in einer 
Kleingartenparkanlage sind 
zahlreicher als in vielleicht 
innerstädtischen Altanlagen 
ohne jegliches Begleitgrün. 

Zentren und Gemein-
schaften bilden und för-
dern.

Beispiel wäre hier die 
Schaffung einer Kinderspiel-
parzelle, nicht mit den übli-
chen langweiligen genormten 
Industriespielgeräten, sondern 
eine Naturerlebnisspielpar-
zelle, auf der Bepflanzungen 
vorhanden sind, Obstbäume 
zum Klettern, Sträucher unter 
und mit denen man Höhlen 
bauen kann und vieles mehr. 
Hierfür eignen sich Parzellen, 
die sich vielleicht aufgrund 
ihres Standortes, unvorteilhaf-
ter Beschattung etc. sowieso 
nur schlecht bis gar nicht ver-
pachten lassen. 

Die Fachberatung entwirft 
eine Skizze dieser Spielpar-
zelle (evt. gemeinsam mit 
Eltern), veranschlagt mögli-
che Kosten, alternativ Mate-
rial- und Pflanzenbeschaffung 
aus den Gärten des Vereins, 
Zeiträume, Gemeinschaftsar-



Geschwungener Weg um und durch die Anlage 

Planskizze einer Kleingartenanlage mit Rundweg Zeichnung: Grünamt Hamburg
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beitsstunden vielleicht aus-
schließlich oder überwiegend 
mit Eltern und bietet dem Ver-
einsvorstand das Projekt an, 
mit der Bitte, die Kostenüber-
nahme für die Parzelle (Pacht, 
Versicherung etc.) durch die 
Mitglieder abdecken zu lassen.

Der Vereinsvorstand stimmt 
über das Projekt ab, trägt es 
(gut vorbereitet – Referat von 
der Fachberatung?) in die Mit-
gliederversammlung und lässt 
beschließen.

Vorteil für den Verein, eine 
möglicherweise leer stehende 
Parzelle wird genutzt, für die 
im Übrigen sowieso Pacht 
bezahlt werden muss und 
es kann mit dieser Spielpar-
zelle nach außen (potenzielle 
Anwärter) geworben werden.



Obstbaumallee am Hauptweg einer Kleingartenanlage 
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Aufwertung der Klein-
gartenanlage

Schaffung neuer oder 
zusätzlicher Wege/stücke, 
um die Kleingartenanlage 
für die Mitglieder besser zu 
vernetzen, beziehungsweise 
für Spaziergänger durch zum 
Beispiel Rundwege attraktiver 
zu machen. Das können zum 
Beispiel Erweiterungen von 
Stichwegen sein, die dann in 
der Anlage für Besucher Rund-
gänge ermöglichen.

Ein Beispiel ist hier die Situ-
ation einer Kleingartenanlage, 
in der innerhalb der Anlage ein 
Verbindungsweg fehlt. Die Mit-
glieder sind dadurch gezwun-
gen, um in den anderen Teil 
der Anlage zu kommen (z.B. 
Vereinshaus/Spielplatz) eine 
vom Verkehr relativ stark fre-
quentierte Straße zweimal zu 
überqueren.

Aufgabe Fachberatung: 
Möglichkeit einer Verbindung 
zu suchen, die einfach, kos-
tengünstig und ohne zu große 
Beeinträchtigung Einzelner 
durchgeführt werden kann.

Herausgekommen ist eine 
Verbindung am Rande der 
Kleingartenanlage, wo ein 
schon vorhandenes Wegestück 
verlängert worden ist. Die 
Fachberatung verhandelte mit 
den drei betroffenen Parzel-
lenpächtern, Abgabe eines 
3 m breiten Streifens vom 
Grundstück, Entschädigung 
beziehungsweise Umpflan-
zung/Umsetzung Pflanzen/
Materialien und die Pflanzung 
(Gemeinschaftsarbeit) einer 
Hecke auf der neuen Grund-
stücksgrenze.

Öffentliche Grünanlagen 
in/neben der Kleingar-
tenanlage

Öffentliche Grünanlagen 
sind die Visitenkarte der Klein-
gartenanlagen. Leider gibt es 
immer wieder Bereiche, wo 
Grünabfälle in diesen öffent-
lichen Anlagen abgeladen 
werden. 
Das ist regelmäßig eine Auf-

gabe der Fachberatung.  
Zäune halten erfahrungsge-
mäß nicht sehr lange, oder 
sind nicht hoch genug, um ein 
Überkippen/Werfen zu verhin-
dern.

Weitere Möglichkeit wäre 
eine nicht sehr hohe, aber 
breite Abpflanzung (ca. 3 m), 
sodass das Gelände nicht 
„erreichbar“ ist. 

Besser und langfristig 
vorteilhafter ist eine von der 
Vereinsfachberatung orga-
nisierte Entsorgung von 
Gehölzschnitt. Dazu wird ein 
Platz bereitgestellt, z.B. eine 
schlecht verpachtbare Parzelle 
oder eine hergerichtete Flä-
che innerhalb des öffentlichen 
Grüns, die vom Verein ange-
pachtet wird. Wichtig dabei 
ist, dass die Fläche eingezäunt 
(mindestens 2 m hoch) ist 
und nur zu bestimmten Zeiten 
unter Aufsicht (mit Helfern) 
geöffnet ist. Das dient der 
sortierten Ablage von Gehölz-
bestandteilen, damit sich die 
spätere Entsorgung einfacher 
gestaltet. 

Je nach Bedarf organi-
siert die Fachberatung einen 
Buschhacker mit Bedienung, 
um das Material zu schred-
dern. Das Schreddergut kann 
anschließend gegen eine 
kleine Gebühr (z.B. € 1,-/
Schubkarre) abgeholt werden. 
Der Buschhacker wird durch 
Umlage (Mitgliederversamm-
lung) finanziert.

Einsatz von Obstgehöl-
zen in der öffentlichen 
Anlage

Ein Aufwerten der Kleingar-
tenanlage mit Obstbaumpflan-
zungen ist ein verhältnismäßig 
aufwendiges aber nachhaltiges 
Projekt über Jahrzehnte. Das 
ist nur zu bewältigen, wenn es 
von den Mitgliedern wirklich 
angenommen wird und die 
Bereitschaft, sich mit einzu-
bringen, gegeben ist. 



Laubentypen im gesetzlichen  
Rahmen 
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Hier wurde eine Obstbau-
mallee (Hochstamm) geplant, 
da der Verein zum einen prak-
tisch nur aus einem Hauptweg 
besteht und sich dadurch eine 
langgezogene Obstbaumallee 
förmlich anbietet.

Zweitens wird dieser Weg 
von Spaziergängern stark 
frequentiert, sodass auch eine 
sehr gute Auswirkung vor-
handen ist. Erster Schritt der 
Fachberatung war, sich für 
die geplante Fläche das Ein-
verständnis der zuständigen 
Behörde (Verpächter) einzu-
holen. Dann folgte die Fest-
legung der Standorte, Anzahl 
der Bäume, anfallende Kosten 
für die Bäume, Pflanz- und 
Pflegematerial, Anzahl und 
Termin der Gemeinschaftsar-
beitsstunden und Folgekosten. 
Das ganze Paket wurde dann 
über den Vereinsvorstand als 
Antrag in die Mitgliederver-
sammlung zwecks Abstim-
mung gebracht. Inzwischen 
steht die Obstbaumallee aus 
Kern- und Steinobstarten 8 
Jahre und es sind folgende 
Erfahrungen gemacht worden:

Die im Eingangsbereich 
gepflanzten größeren Apfel-
bäume (12 Jahre alt) haben 
sich am Anfang nicht so gut 
entwickelt, sodass inzwischen 
zu den jüngeren Bäumen 
kaum noch ein Unterschied in 
Stammdurchmesser und Kro-
nengröße erkennbar ist. Die 
Pflanzung größerer (wesent-
lich teurer) Bäume lohnt sich 
eigentlich nicht. Als die ersten 
Früchte vorhanden waren, gab 
es, allerdings nur geringfügig, 
Bruchschäden in den Kronen 
durch das Herunterziehen 
von Ästen. Das ist inzwischen 
vorbei. Es zeigt sich, dass die 
Süßkirschenbäume letztend-
lich doch für diese Anlage zu 
groß werden. Die Obstallee 
wird zur Schulung praktischer 
Obstbaumschnitte genutzt 
und es wird einmal im Jahr im 
Herbst eine kostenlose Apfel-
verköstigung für Mitglieder 
und interessierte Spaziergän-

ger/Besucher durchgeführt. 
Die aus dem durch Kaffee-, 
Kuchen- und Getränkeverkauf 
erlösten Überschüsse fließen 
wieder in das Projekt „Obst-
baumallee“ in Form von benö-
tigtem Werkzeug, Pflegemate-
rialen etc. Die Obstbaumallee 
hat sich etabliert und die 
alljährliche Apfelverköstigung 
wird nun sogar im Stadtteilan-
zeiger angekündigt.

Laubentypen
Von Anfang der fünfziger 

Jahre bis Ende 1994 gab es in 
Hamburg eine behördlich fest-
gelegte „Typenlaubenbindung“, 
wonach in Kleingartenanlagen 
nur bestimmte Laubentypen 
aufgestellt werden durften. 
Diese Regelung wurde 1994 
gerichtlich gekippt.

Für die Ausstellung auf der 
igs-hamburg 2013 war der 
Wunsch vorhanden, neben 
unterschiedlich hergerichteten 
Gärten auch neue Laubenty-
pen zu präsentieren. Wir hat-
ten das Glück, dass sich ein 
Laubenbauer bereit erklärte, 
nach unseren Wünschen und 
Vorgaben (Lauben nicht über 
€ 10.000,-) neue Lauben zu 
entwerfen. Als Beispiel sei hier 



Modell des 7er-Dorfes auf der igs2013 Foto: Gloszat
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die Asia-Laube aufgeführt. Da 
auch eine Kleingartenparzelle 
als asiatischer Garten herge-
richtet werden sollte, war auch 
der Wunsch nach einer asia-
tisch anmutenden Kleingarten-
laube da.

Ausgegangen wurde von 
Fotos, die ein kleines Thai-
haus zeigten. Dazu wurde 
von der Fachberatung eine 
Entwurfsskizze mit Maßan-
gaben gemacht und mit der 
Bitte an den Laubenbauer 
weitergereicht, zu prüfen, ob 
mit den gemachten Vorgaben 
sich so ein asiatisches Häus-
chen erstellen lässt. Es stellte 
sich heraus, dass es machbar 
war. Dieser Entwurf wurde 
dem Vorstand vorgestellt und 
nach anfänglichen Bedenken 
wurde doch in das Vertrauen 
der Fachberatung investiert, 
die mit der Aussage „wird 
sich bestimmt ein Interes-
sent finden“ um Zustimmung 
bat. Inzwischen sind alle 
Lauben/Parzellen vergeben. 
Rückblickend hätten auch 
zwei wesentlich günstigere 

Lauben ausgestellt werden 
sollen, damit die Aussage: 
Was kosten die Lauben = € 
10.000,- eingefangen werden 
kann. Andererseits muss-
ten die Lauben anschließend 
abgegeben werden und die 
Mehrzahl neuer Pächter (unser 
Eindruck) bevorzugt möglichst 
große Lauben. Gleichzeitig 
entstanden in dem anliegen-
den Kleingartenverein viele 
selbstkonstruierte Kleingar-
tenlauben, deren individuelle  
Gestaltung mit Sicherheit eine 
Bereicherung darstellt.

Wasser in der Kleingar-
tenanlage

Durch die Klimaerwärmung 
haben sich scheinbar auch die 
Niederschläge verändert, statt 
dem ursprünglichen Landre-
gen, gibt es immer häufiger 
tropenähnliche Regengüsse 
mit ganz viel Wasser in kür-
zester Zeit. Daher werden die 
vorhanden Entwässerungsgrä-
ben immer wichtiger. Gleich-
zeitig stellen die Gräben aber 
auch einen Rückzugsraum 
für viele kleine wassergebun-
dene Tiere dar. Leider gibt es 
Gräben, die durch eine aben-
teuerliche Verbauung diesen 
ökologischen Wert verlieren 
und auch extrem unansehnlich 
sind.

Aufgeführt sind schlechte 
Beispiele, aber auch Mög-
lichkeiten, Böschungen zu 
befestigen und trotzdem Natur 
zuzulassen. Die Umsetzung 
solcher Maßnahmen sollte 
durch die Vereinsfachberatung 
organisiert werden. Wo vor-
handen, können vom Ver-
ein auch Bachpatenschaften 
übernommen werden. Das 
sollte aber auch über den Ver-
einsvorstand von der Mitglie-
derversammlung abgesegnet 
werden. Die Übernahme so 
einer Patenschaft ist immer 
öffentlichkeitswirksam. Infor-
mationen dazu gibt es bei den 
jeweils zuständigen Natur-
schutzbehörden. 

internationale garten-
schau hamburg 2013

Gartenschauen sind immer 
eine hervorragende Möglich-
keit, um das Kleingartenwesen 
positiv darzustellen. Da solche 
Schauen über Monate laufen, 
lohnt es sich hier zu inves-
tieren. Wo sonst besteht die 
Möglichkeit, dass „Kleingarten-
feeling“ so vielen Besuchern 
aufzuzeigen und nahezubrin-
gen? Ein mit Sicherheit mit 
viel Arbeit verbundenes Pro-
jekt, was am Ende aber auch 
mit Stolz erfüllen kann. Bei 
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der Planung und Umsetzung 
spielt sicher die Fläche, ob 
temporär oder gesichert, eine 
entscheidende Rolle. Trotz-
dem sollte versucht werden, 
weitestgehende Authentizität 
einzubringen.

Dazu ist es von enormer 
Wichtigkeit, so früh wie mög-
lich Zugriff auf die vorgese-
hene Ausstellungsfläche zu 
haben. Zwei Jahre vor Aus-
stellungsbeginn ist optimal. 
Ein zweiter wichtiger Punkt ist 
es, so gut wie überhaupt keine 
Fremdwerbung zuzulassen, 
wenn dann, nur ganz klein, 
unscheinbar, wie zufällig. 

Das Motto muss lauten: Es 
ist unsere Präsentation des 
Kleingartenwesens, Sponso-
ring grundsätzlich nur nach 
unseren Vorgaben und grund-
sätzlich ohne jegliche Bedin-
gungen. 

Statt vorab möglicher-
weise gleich mit Sponsoren 
zu arbeiten, sollte geprüft 
werden, ob nicht über Aufrufe 
(z.B. „Gartenfreund“) Pflan-
zen, Materialien, Gartengeräte 
etc. (möglichst gebraucht und 
benutzt) von Gartenfreunden 
zusammengesammelt werden 
können.

Neben der Authentizität 
durch die gebrauchten Uten-
silien werden auch Anschaf-
fungskosten eingespart. Um 
am Ende Unstimmigkeiten zu 
vermeiden, sollten möglichst 
keine Leihgaben genommen 
werden, sondern nur Dinge, 
die dem Aussteller (Verband/
Bezirk etc.) überlassen wer-
den. 

Um das „Gartenfeeling“ 
auch nicht durch überall auf-
gestellte Erklärungs-/Hinweis-
schilder zu beeinträchtigen, 
sollten auch Hinweis- oder 
Informationstafeln nicht auf-
gestellt werden. Stattdessen 
könnte es in der Laube z.B. 
einen Parzellenplan (auch in 
Kopie zum Mitnehmen) geben, 

auf dem die Pflanzen mit bota-
nischen Namen und Sortenbe-
zeichnung aufgeführt sind. 

Gesponserte, etwas ältere 
Pflanzen aus den Kleingärten, 
haben schon eine gewisse 
Größe, sind kostenlos und 
haben meistens durch ihren 
Standort und erfolgte Schnitt-
maßnahmen eine individuelle 
Wuchsform ausgebildet und 
bringen so „Charakter“ in die 
Pflanzung. Das würde man mit 
gekauften Pflanzen, die nach 
den Richtlinien des „Bund 
Deutscher Baumschulen“ 
angezogen worden sind, nicht 
erreichen.

Es ist wichtig, den Aufruf 
zum Pflanzensponsoring so 
früh wie möglich durchfüh-
ren, da man größere Gehölze 
vorbereiten muss (umstechen 
mit fachgerechten Schnitt-
maßnahmen), bevor sie 
umgepflanzt werden können. 
Nachdem die Laube steht (1. 
Schritt) werden die Gehölze 
gepflanzt und damit die Struk-
tur des Gartens festgelegt. 
Das sollte möglichst im Herbst 
geschehen - zwei Jahre vor 
Ausstellungsbeginn - damit 
die Gehölze im ersten Jahr gut 
anwachsen und sich im zwei-
ten Jahr optimal entwickeln 
können. 

Ebenso sollte mit dem 
benötigten Materialien und 
Einrichtungsgegenständen 
verfahren werden. Einmal, 
weil so der Eindruck entsteht, 
der Garten/die Anlage besteht 
schon viel länger, sie scheint 
gewachsen zu sein, zum ande-
ren, um darauf hinzuweisen, 
dass durch Recycling, auch bei 
der Herrichtung einer neuen 
Parzelle, Einsparmöglichkeiten 
bestehen. Was dabei aller-
dings nicht gerechnet wer-
den darf, ist die Zeit für die 
Beschaffung. Dann würde das 
Ganze unter Umständen sogar 
teurer werden.

„Grüne Woche“ 2014 in 
Berlin

Der Kleingartenverband, 
der auf einer Gartenschau  
teilnimmt und das Kleingar-
tenwesen präsentiert (IGA/
BUGA) und dadurch Gastgeber 
des „Tag des Gartens“ ist, prä-
sentiert im folgenden Januar 
seinen Verband mit einem 
Fachthema auf der „Grünen 
Woche“ in Berlin in der „Blu-
menhalle“. Der LGH stellte 
sein Projekt „Sieben Kleingar-
tenoasen“ vor. Bei der Planung 
der Präsentationsfläche wurde 
berücksichtigt, dass Besucher 
nicht gerne in geschlossene, 
enge Räume gehen. Daher 
wurde die Ausgestaltung so 
geplant, dass viel Bewegungs-
raum vorhanden war und die 
Ausstellungsfläche transparent 
und barrierefrei angelegt war. 
Sparsame Einrichtung, nur 
eine einzige beschreibende, 
informative Broschüre zu den 
„Kleingartenoasen“, damit 
nichts vom einzigen Thema 
ablenkt. Ein großer Bildschirm 
mit Fotoschleife aus Impres-
sionen der Gartenschau, zwei 
dreieckige Infosäulen, eine 
Spielsäule, ein Model der „Sie-
ben Kleingartenoasen (Publi-
kumsmagnet), zwei Flaggen-
maste, zwei 5m-Bilderbanner 
an der Wand und ein großer 
Bistrotisch für Gespräche. Das 
waren die Inhalte der diesjäh-
rigen Präsentation. All´ das ist 
gut angenommen.

Fazit:
Die Fachberatung als wich-

tiger Bestandteil der Klein-
gärtnerischen Gemeinnützig-
keit und der Vereinsvorstand 
können sich mit ihren Aufga-
benbereichen gegenseitig gut 
ergänzen.
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Andere Gruppen pachten einen 
Kleingarten
und weitere Projekte in Verbänden und 
Vereinen

Vorwort
Naturgärten, Schulgärten, 

Flüchtlingsgärten, Kulturgär-
ten, Tafelgärten, Lerngärten, 
Therapiegärten, ….

Spielplätze, Bienenhotels, 
Obstsortenlehrpfade, Kräuter-
spiralen, ….

Kulturfeste, Seifenkisten-
rennen, Ausstellungen, Floh-
märkte, ….

Neben der klassischen 
Verpachtung von Gärten an 
interessierte Menschen gewin-
nen zwei Komplexe in unserer 
Verbandsarbeit immer mehr 
an Bedeutung:

Die Pachtung von Gärten 
durch andere Vereine und 
Institutionen und Interessens-
gemeinschaften.

Die Durchführung von 
Projekten mit anderen zusam-
men, für andere Menschen in 
unserer Gesellschaft und für 
uns selber. Die Übergänge sind 
dabei fließend.

Immer mehr Vereine und 
Institutionen nutzen für sich 
die Möglichkeit, die ein Klein-
garten für die eigene Arbeit, 
für die Durchführung von Pro-
jekten bietet. Hinzu kommen 
Interessengemeinschaften 
wie zum Beispiel die Willkom-
mensinitiativen für Flüchtlinge.

In den zurückliegenden 
Jahren waren es vorwiegend 
Schulgärten. Heute wird die 
Liste interessierter Einrichtun-
gen zunehmend länger. 

Hinzu gekommen sind Kin-
dertagesstätten, Naturschutz-
verbände, Sozialverbände, 
kulturell tätige Zusammen-
schlüsse und viele mehr. 

Sie alle nutzen den Garten 
nicht für die klassische klein-
gärtnerische Nutzung, sondern 

vielmehr für die Durchführung 
von Projekten oder Arbeitsge-
meinschaften.

Die Formen der Zusam-
menarbeit, die sich mit den 
Kleingärtnervereinen ergeben, 
sind dabei sehr vielfältig. Sie 
reichen von der „normalen“ 
Pachtung einer Parzelle über 
die zeitweise Überlassung 
eines Gartens bis zur befris-
teten Durchführung einzelner 
Projekte.

Die öffentliche Wahrneh-
mung ist dabei häufig sehr 
groß. Manchmal gewinnt man 
den Eindruck, Kooperationen 
und Projekte haben die alltäg-
liche Arbeit in den Kleingärten 
in den Schatten gestellt. Ohne 
dieses Engagement erscheint 
ein Kleingärtnerverein in der 
Öffentlichkeit bedeutungslos. 
Die Existenz des Vereins als 
solches reicht als Daseinsbe-
rechtigung in der Gesellschaft 
nicht aus.

Das Augenmerk von Politik, 
Presse, Wettbewerbsjurys, 
aber auch der Dachverbänden 
der Kleingärtnerorganisati-
onen, ist auf Kooperationen 
und Projekte gerichtet, unter-
streicht deren Bedeutung und 
Notwendigkeit.

Ohne dem kein Politikerbe-
such, kein Presseartikel und 
keine Chance auf den Gewinn 
eines Wettbewerbs. Spenden 
und Fördermittel werden an 
Projekte gebunden.

Werner Heidemann, Mit-
glied der Jury Bundeswett-
bewerb Gärten im Städtebau 
machte unlängst deutlich, wel-
che Bedeutung Kooperationen 
und Projekte im diesjährigen 
Wettbewerb hatten. 
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Er hob die hohe Qualität 
heraus die zeigt, dass klein-
gärtnerische Organisationen 
damit herausragende Beiträge 
für das positive Image des 
Kleingartenwesens leisten 
können. 

Es muss also etwas dran 
sein am Thema. 

Bürgerschaftliches Enga-
gement

Im März 2012 hatten wir 
die Ergebnisse der Arbeit des 
Ausschusses Zukunft Kleingar-
ten vorgelegt. Wir hatten uns 
mit der Frage beschäftigt, ob 
Projekte im Kleingartenverein 
sinnvoll sind und unterstützt 
werden sollten.

Dieses haben wir eindeutig 
bejaht. „Mit Projekten kom-
men Impulse und Gedanken 
von außen in die Anlage und 
in den Verein. Gartenfreunde 
können ihre Fachkompetenz 
und Erfahrungen einbringen. 
Die Attraktivität der Anlage 
wird erhöht. Wir engagieren 
uns als Bürgerinnen und Bür-
ger in unserer Kommune.“

Svenja Stadler und Sönke 
Rix, Mitglieder des Deutschen 
Bundestages schreiben in der 
Novemberausgabe des Fach-
beraters zum Thema Bürger-
schaftliches Engagement:

„Viele engagierte Klein-
gärtnervereine prägen durch 
verschiedene Projekte das 
gesellschaftliche Klima in den 
angrenzenden Wohnquartie-
ren. …. Dabei sind Vereine als 
Träger sozialer Dienstleistun-
gen mittlerweile einer der zen-
tralen Partner von Staat und 
Kommune und somit ein nicht 
mehr wegzudenkender Teil des 
Sozialstaats.“

Andere Gruppen pachten 
einen Garten

Dieser Komplex steht am 
Anfang der Betrachtungen. 

Wir verpachten einen Gar-
ten: an eine Institution, einen 
Verband / Verein, eine Inter-
essengemeinschaft.

Als Vorstand sollten wir fol-
gende Grundregeln beachten:
• Haben die Interessenten 

eindeutig dargestellt, was 
sie auf der Parzelle planen 
und wie es umgesetzt wer-
den soll?

• Ist geregelt, wer, zu wel-
cher Zeit und mit welchen 
Befugnissen den Garten 
betreten darf?

• Ist man selber in der Lage, 
dieses zu steuern?

• Sind die Vereinsmitglieder 
eingebunden und gibt es 
Bedenken?

• Sind störende Auswirkun-
gen auf die Nachbarparzel-
len zu erwarten?

• Ist die Rechtsform eindeu-
tig? Wer darf den Vertrag 
abschließen?

• Sind Haftungs- und Versi-
cherungsfragen zu klären?
Die Antworten werden 

unterschiedlich ausfallen. 

Einige Beispiele:

Schulgärten
Am verbreitetsten sind 

sicherlich die Schulgärten. 
Während in einigen östlichen 
Bundesländern Schulgärten 
zum Pflichtunterricht gehören, 
wird in den westlichen erst 
langsam wieder damit begon-
nen.

Meistens gehören die 
Schulgärten dann zum AG – 
Angebot der Schule. An Nach-
mittagen wird der Garten für 
eine Doppelstunde aufgesucht. 
Wenn das Interesse größer ist 
wird der Garten von mehreren 
Gruppen genutzt.

Die Schule wird von der 
Schulleiterin / dem Schul-
leiter vertreten. Die Schule 
wird somit Pächterin. Bewährt 
hat es sich, wenn ein Träger-
verein der Schule die Pacht 

übernimmt. Damit kann das 
Problem umgangen werden, 
dass Schulen, wie andere 
öffentliche Einrichtungen auch, 
in der Regel keine langfristi-
gen Verpflichtungen eingehen 
dürfen (jährliche Haushalte). 
Auch der Abstand könnte vom 
Trägerverein bezahlt werden. 
Der Umgang mit Vermögens-
werten, auch bei späterer 
Kündigung, ist ein Vielfaches 
einfacher, als wenn die Schule 
selber Eigentümerin des Gar-
teninventars wird. 

Anfangsprobleme
Als Hindernis werden viel-

fach der Weg zum Garten und 
die Überbrückung der Feri-
enzeiten genannt. Versiche-
rungsrechtliche Probleme gibt 
es keine, da die Schülerinnen 
und Schüler im Unterricht 
versichert sind. Häufig fehlt es 
an einem pädagogischen und 
gärtnerischen Konzept. 

Wir hatten über dreizehn 
Jahre einen Schulgarten im 
Verein. Nach Kleingarten und 
kleingärtnerischer Nutzung 
hat er nie ausgesehen. Trotz-
dem waren die Schülerinnen 
und Schüler mit Engage-
ment dabei. Entscheidend 
war immer das Interesse der 
Lehrkräfte. Diese mussten das 
Gartenjahr organisieren und 
für die richtigen Ideen sorgen. 
Mit einem Lehrerwechsel ebbt 
das Projekt manchmal ab. Es 
könnte aber auch neue Dyna-
mik erhalten. Jetzt, nach eini-
gen Jahren Pause, hat unsere 
Schule kürzlich wieder einen 
Garten gepachtet.

Gut wäre es, wenn die 
Schule einen festen Plan auf-
stellt. Dieser kann zum Bei-
spiel 
• die anfallenden laufenden 

Arbeiten enthalten
• Projektarbeiten festlegen 

(in einem Jahr wird ein 
Teich ausgehoben, im ande-
ren Jahr mit dem Aushub-
boden eine Kräuterspirale 
gebaut)
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• Pflanzung und Ernte festle-
gen

• die Nutzungszeiten festle-
gen

• die Arbeit in den Ferienzei-
ten regeln 

• und anderes mehr.
Der Plan wird den Mitglie-

dern in einer Jahreshauptver-
sammlung vorgestellt. Damit 
wird die Akzeptanz wesentlich 
erhöht. 

Schwierigkeiten mit Nach-
barn gibt es, wenn Art und 
Umfang der Pflege nicht aus-
reichend abgestimmt sind. Ein 
Schulgarten wird kaum mit 
einem normalen Garten mit-
halten können. 

Es sollte auch nicht ver-
sucht werden, über Gemein-
schaftsarbeit die Defizite 
aufzufangen. Der Verein kann 
kaum abschätzen, wie lange er 
sich bindet.

Ruhezeiten sind bei Schul-
gärten selten ein Problem. Die 
Schülerinnen und Schüler sind 
nur selten an den Wochenen-
den in der Anlage. Geregelt 
werden sollte, ob eine Nutzung 
von einzelnen Lehrkräften oder 
Schülern außerhalb der Unter-
richtszeiten stattfinden soll / 
darf.

Gut wäre es zudem, wenn 
die Schulen auch an der 
Gemeinschaftsarbeit teilneh-
men. Nicht an den laufenden 
Arbeiten, das passt nur selten 
in den Stundenplan. Aber die 
Schule kann zum Beispiel im 
Rahmen des Werkunterrichts 
Nistkästen bauen oder Insek-
tenhotels.

Kindergarten-Gärten
Pachten Kindertagesstät-

ten einen Garten, ist die Hilfe 
des Vereins häufig gefragt. 
Die Kinder selber schaffen es 
nicht, alle Arbeiten durchzu-
führen. Auch die Betreuerin-
nen und Betreuer sind meis-
tens über jede Hilfe froh.

Kontakte der Vereine zu 
Gartencentern oder dem 
Fachhandel können helfen, 
die Einrichtungen mit dem 
Notwendigen auszustatten. 
Kindgerechte Geräte, Pflanzen, 
Saatgut, aber auch Spielsand 
und Baumaterialien werden 
gerne genommen.

Wenn die Betreuer und 
Eltern nicht selber viel Zeit 
investieren um den Garten in 
Schuss zu halten, dann sollte 
der Verein einen Plan haben, 
wie er helfen kann. Für die 
Kinder ist es wichtig, dass 
sie nicht vor unlösbaren Auf-
gaben stehen. Sie brauchen 
den schnellen Erfolg oder die 
Möglichkeit zu erforschen und 
zu ernten. Beim Unkraut jäten 
lässt die Ausdauer schnell 
nach.
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Heidi und Eckhard Maier 
aus Wathlingen können sicher-
lich viele schöne Geschichten 
aus ihrer langjährigen Erfah-
rung mit der evangelischen 
Kindergartenstätte Marien-
käfer erzählen. Aber auch sie 
stehen vor der Frage, was 
passiert, wenn sie sich aus der 
aktiven Arbeit zurückziehen 
müssen.

Wir konnten in Lüneburg 
bisher einen anderen Weg 
gehen. Unsere Bürgerarbei-
ter bzw. 1-€-Kräfte machen 
die groben Arbeiten und die 
Pflege, die Kinder haben kleine 
Hochbeete, die sie selber 
betreuen. Im Frühjahr kom-
men sie zum Säen, im Herbst 
zum Ernten und dazwischen 
um zu schauen wie alles 
wächst.

Die Trägerschaft der Kin-
dertagesstätte ist eindeutig. 
Ob kommunal, konfessionell 
oder privat betrieben, gibt 
es immer eine klare Zustän-
digkeit, wenn es um den 
Abschluss von Verträgen und 
die Übernahme von Verant-
wortung geht.

Auch versicherungsrechtlich 
gibt es, wie bei den Schulen 
auch, keine Unklarheiten. Die 
Kinder sind während ihres 
Aufenthalts versichert. Der 
Verein muss dabei natürlich 
seiner Verkehrssicherungs-
pflicht nachkommen, die er 
aber ohnehin für die gemein-
schaftlich genutzten Bereiche 
der Anlage hat.

Naturschutzverbände, 
Imker(vereine)

Naturschutzverbände ent-
decken zunehmend die positi-
ven Seiten des Kleingartenwe-
sens. Sie haben erkannt, dass 
die Artenvielfalt in den Gärten 
manche Defizite im ländlichen 
Raum lindert. 

Biodiversität ist das Schlag-
wort. Insbesondere Insekten 
(Schmetterlinge, Hautflügler) 
und Vögel stehen im Focus. 
Die Naturschutzverbände 

haben erkannt, dass sie die 
Menschen der Städte viel 
leichter an den Naturschutzge-
danken heranführen können, 
wenn sie sie mit in den Garten 
nehmen.

Wenn Naturschutzverbände 
einen Garten übernehmen, 
dann nur selten um Obst- und 
Gemüse anzubauen. Ihnen 
geht es um Naturpädagogik. 
Dementsprechend fällt die 
Gestaltung und eher Nichtnut-
zung der Gärten aus.

Wenn man sich im Verein 
darüber vorher im Klaren ist 
und die Rahmenbedingungen 
mit dem Verband und seinen 
Gartennachbarn abstimmt, 
dann kann das durchaus über 
lange Zeit gut gehen.

Wichtig ist es, den Ver-
pächter mit ins Boot zuneh-
men. Bei Kommunen ist das 
regelmäßig kein Problem, wird 
grundsätzlich positiv gese-
hen. Private Verpächter soll-
ten vorher gefragt oder in die 
Vorbereitung mit einbezogen 
werden.

Ähnlich verhält es sich mit 
den Imkern. Sie beklagen den 
Mangel an Blütenpflanzen in 
der freien Landschaft durch 
die zunehmende Industriali-
sierung der Landwirtschaft. In 
den Gärten finden sie und die 
Bienen eine Alternative. Wich-
tig ist ihnen eine lange Blü-
tenphase vom Frühlingsanfang 
bis in den Spätherbst. 

Imker benötigen in der 
Regel nur eine kleine Fläche 
für ihre Bienenvölker. Den 
Nektar holen sich die Tiere 
in den anderen Gärten. Das 
führt mancherorts zu heftigen 
Debatten, ob die Bienen nun 
eine Gefährdung insbeson-
dere für Kinder darstellen oder 
nicht. Dort, wo Imker in den 
Anlagen sind ist die Situation 
im Grunde nicht anders als 
wenn sie ihre Völker außerhalb 
halten. Bienen fliegen einige 
Kilometer weit. Allenfalls in 
unmittelbarer Nachbarschaft 
sollte der Standort der Völker 

und der Einflugkorridor mit 
den Nachbarn besprochen 
werden. Es gibt durchaus 
Möglichkeiten, dass die Bienen 
nicht unmittelbar über den 
Spielrasen oder den Kaffee-
tisch fliegen.

Achten sollte der Vorstand 
auf den Umfang der Bienen-
haltung. Die Zahl der Völker 
kann vertraglich festgelegt 
werden. So lässt sich auch 
eine Hobbyimkerei von einer 
gewerblichen Nutzung abgren-
zen.

Wer hier den Garten pach-
tet, muss hinterfragt werden. 
Pachtverträge mit Einzelper-
sonen sind unser Normalfall. 
Inhaltlich abweichende Rege-
lungen zur Nutzung müssen 
auf jeden Fall schriftlich fest-
gehalten werden. 

Naturschutzverbände wie 
NABU oder BUND sind einge-
tragene Vereine. Der Vorstand 
muss darauf achten, ob die 
Arbeitsgruppe Naturgarten, 
die Ortsgruppe, der Bezirk 
oder eine andere Ebene unter-
schriftsberechtigt ist. Wer 
sicher gehen will, schaut ins 
Vereinsregister.

Schwieriger wird es bei 
Naturschutzgruppen, die nicht 
eindeutig organisiert sind. Hier 
sollte eine Einzelperson Ver-
tragspartner werden, nicht die 
gesamte Gruppe. Zum Beispiel 
müsste bei einer Kündigung 
sonst jeder einzelnen Person 
gekündigt werden. 
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Dem Vertragspartner muss 
klar sein, dass er alleine haf-
tet. Scheidet er aus, hat er 
den Garten ordnungsgemäß 
zurückzugeben. Der Kleingärt-
nerverein sollte sich in dem 
Fall offen halten, ob er den 
Garten dann an ein anderes 
Mitglied der Gruppe vergibt. 
Einen Automatismus sollte 
man nicht einbauen, da man 
die künftige Entwicklung der 
Gruppe kaum einschätzen 
kann.

Wichtig ist bei allen Verei-
nen die Nutzung der Parzelle 
zu klären. Wer darf in den 
Garten? Alleine oder nur zu 
bestimmten Anlässen / Ter-
minen? Der Vorstand muss 
darauf achten, dass er mit 
dem Kommen und Gehen nicht 
überfordert wird.

Soziale Einrichtungen
Verstärkt fragen soziale 

Einrichtungen nach einem 
Garten. Gartentherapie ist 
inzwischen weit verbreitet. 
Sehen, Fühlen, Schmecken, 
Riechen ist für Menschen sehr 
wichtig.

Anfangs waren es Einzel-
aktionen, wie zum Beispiel die 
Blindenbegegnungsstätte in 
Wilhelmshaven, einem Verein.

Ein häufiges Projekt waren 
und sind Gärten oder Freiflä-
chen für Senioren und Gehbe-
hinderte. In vielen Vereinen 
wurden Hochbeete angelegt 
und mit Kräutern und Blumen 
bepflanzt.

Inzwischen wird viel 
gezielter gearbeitet. Gär-
ten für Demenzkranke und 
Autismusgärten sind zwei 
Beispiele. Einmal geht es um 
die Erinnerungen an positive 
Lebenssituationen, die häufig 
mit dem Geruch von Pflanzen 
verbunden sind (Rosen). Bei 
Autismusgärten geht es um 
Wahrnehmungsförderung, 
Ergotherapie (Bewegung), 
Motopädagogik (gemeinsames 
Spielen und Bewegen), Musik-
therapie. 

Auch andere soziale Ein-
richtungen wie der Paritäti-
sche, die Lebenshilfe oder die 
Drogenberatung haben schon 
Gärten gepachtet, ebenso 
Seniorenheime.

Am Anfang steht immer 
eine klare Festlegung, wie 
das Pachtverhältnis ausse-
hen soll. Schwierigkeiten, 
den Pachtvertrag und auch 
die Mitgliedschaft mit dem 
Verein und dessen Vertre-
tern abzuschließen kenne ich 
nicht. Klare Absprachen über 
Betretung und Nutzung sind 
wichtig. Ebenfalls die Erfüllung 
von Gemeinschaftsarbeit und 
anderen Verpflichtungen der 
Vereinsmitglieder. Auch die 
Beendigung der Pachtverhält-
nisse läuft aus meiner Erfah-
rung nicht komplizierter als 
bei Einzelpächtern.

Auch diese Vereine und Ins-
titutionen haben wie unsere 
Vereine eine Leitung, die zum 
Abschluss von Verträgen und 
Vereinbarungen berechtigt 
sind. Wer den Garten wann 
nutzen kann regeln sie sel-
ber. Es sollte aber dem Verein 
mitgeteilt werden, wenn eine 
gewisse Aufsicht erforderlich 
ist.

Es ist nicht grundsätzlich 
erforderlich diesen Einrichtun-
gen die Gärten abstands- und 
pachtfrei zu überlassen. Sie 
erhalten vielfach Fördermit-
tel, die sie einsetzen können. 
Dennoch wird ein Engagement 
der Vereine natürlich gerne 
gesehen.

Ein wichtiges Thema ist 
an dieser Stelle sicherlich die 
Verkehrssicherungspflicht. 
Vereine, die Menschen mit 
Beeinträchtigungen, insbeson-
dere Geh- und Sehbehinde-
rungen gezielt in die Anlage 
holen, müssen verstärkt auf 
die Barrierefreiheit und die 
Vermeidung von Gefahrenstel-
len achten.

Generell sollten wir bei Ver-
pachtungen an andere Träger 
nicht zu viel erwarten. Meis-

Imkerei in Kleingärten ist nicht selten und meistens erwünscht
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tens muss ein anderer Maß-
stab angelegt werden als bei 
den Einzelpächtern. Das liegt 
einmal an den Zielen, die die 
Einrichtung mit dem Garten 
verfolgt. Auch der Zeitauf-
wand für den Garten ist sicher 
anders zu bemessen. Und 
dann ist der Erfolg natürlich 
abhängig von den sich enga-
gierenden Personen.

Aber ein Verein hält das aus 
meiner Sicht aus, wenn offen 
über das Thema gesprochen 
wird. Wir sollten Wert darauf 
legen, dass die Einrichtungen 
an unseren Versammlungen 
teilnehmen und regelmäßig 
über ihre Arbeit berichten.

KulturGärten
Im Zusammenhang mit der 

Zunahme von Flüchtlingen 
und der Diskussion über den 
Umgang mit Asylbewerbern 
haben sich Willkommensini-
tiativen gebildet. Sie suchen 
Treffpunkte für eine gemein-
same Freizeitgestaltung. 

Diese Initiativen sind oft 
nur ein loser Zusammen-
schluss. Individuell muss 
geklärt werden, wie die Nut-
zung eines Gartens aussehen 
darf und wer die Verantwor-
tung trägt / Vertragspartner 
ist. Gesellschaftlich haben 
diese Initiativen meistens 
einen hohen positiven Stellen-
wert. Das sollten wir nutzen.

Eine Möglichkeit wäre, die 
Gartenfläche als Gemein-
schaftsfläche zu deklarieren. 
Wir haben dieses mit Gar-
tenflächen gemacht, die vom 

Verein Lüneburger Streu-
obstwiesen betreut werden. 
Das Projekt hat eine enorme 
positive Wirkung, auch für den 
Verein. Zu den Veranstaltun-
gen kommen oft über 1000 
Besucher. Die Umweltstiftung 
BINGO hat mit erheblichen 
Mitteln gefördert.

Der Verein hat die Flächen 
als Gemeinschaftsflächen aus-
gewiesen und dem Streuobst-
verein die Nutzung und Pflege 
überlassen. Dadurch gibt es 
kein Problem, dass die Fläche 
nicht kleingärtnerisch genutzt 
wird. Wie bei Lehrgärten 
stehen die Flächen auch der 
Öffentlichkeit zur Verfügung. 
Hört der Streuobstwiesen 
eines Tages auf, übernimmt 
der KGV die Streuobstwiesen 
selber.

Soziales Engagement findet Interesse bei Politik und Verwaltung
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Urban Gardening
Der Begriff geistert durch 

die Medien und erweckt den 
Eindruck, als wenn das Gärt-
nern in den Städten gerade 
erst erfunden wurde. Prinzes-
sinnengärten sind ein Schlag-
wort. Ein Buch ist erschienen: 
Urban Gardening – Über die 
Rückkehr der Gärten in die 
Stadt. Funktionäre der klein-
gärtnerischen Organisationen 
betonen, dass wir Kleingärtner 
schon immer Urban Garde-
ning betreiben. Wir sollten 
das Thema gelassen sehen. 
Allerdings müssen wir uns 
überlegen, ob wir am Urban 
Gardening Interessierte auch 
in unsere Anlagen lassen. 
Manche verbinden mit dem 
Begriff „Gartenpiraterie“, also 
die eigenmächtige Aneignung 

einer Fläche auf der dann 
etwas gepflanzt wird. Was 
danach passiert ist offen.

Immer mehr Menschen aus 
der Bewegung haben aber 
inzwischen erkannt, dass die 
Vereinsform die bessere und 
dauerhaftere Lösung ist um 
seine Ideen nachhaltig umzu-
setzen.

Da sind wir dann wieder 
im Boote und können unsere 
Zusammenarbeit anbieten. 
Aber auch sonst sollten wir 
dem Thema gegenüber aufge-
schlossen sein. Was schadet 
es, einen freien Garten am 
Rande einer Anlage oder bes-
ser ein Stück Gemeinschafts-
fläche auch für diesen Trend 
bereitzustellen. 

Es kann doch nur schief-
gehen.

Sportliche Aktivitäten können auch im Verein angeboten werden
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Beziehungen zwischen Ertrag, Kosten und Nutzen 

Übersicht 1 
 

Ertrag  
 

Nutzen 

      
 Kosten     

      
Variable  
Kosten Kosten. f. Allg. fixe Kosten materieller 

Nutzen immaterieller Nutzen 

Anbau von 
Obst/Gemüse/

Blumen 
  subjektiver 

Nutzen objektiver Nutzen 

    individueller 
Nutzen 

Gesellschaft-
licher Nutzen 

Wasser Senioren-
gärten Pacht Obst soziale Bedeu-

tung 
soziale  

Bedeutung 

Dünger Schulgärten Beitrag Gemüse Familie Städtebauliche
Bedeutung 

PSM Behinderten 
Gärten Versicherung Blumen Erholung Erholung 

Geräte Lehrgärten Öffentlich 
rechtl. Lasten  Gesundheit Gesundheit 

Strom Biotope Ablösesumme  Bildung Bildung 

Erden Lehrpfade   Integration Integration 

    Lebensgef. Lebensgef. 

    Hobby biol. Vielfalt 

     Nachhaltigkeit 

     ökol. Nutzen 

     Stadtklima 

     Wasserhaus-
halt 

     weicher 
Standortfakt 
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Kosten – Nutzen – Ertrag
Das vorgegebene Thema 

ist sehr komplexer Natur und 
stellt letztlich die Ökonomie 
des Kleingartens und des 
Kleingartenwesens in den Mit-
telpunkt der Betrachtungen. 

Es ist zunächst festzu-
stellen, dass über Erträge 
im engen Sinne, nämlich die 
im Kleingarten erzielbaren 
Erträge an Obst und Gemüse, 
keine konkreten Angaben auf-
findbar sind.

Es gibt lediglich den aus der 
VKSK-Zeit bekannten Slogan 
„Ein schöner Garten ist ein 
produktiver Garten“. 

Als schön galt dann ein 
Kleingarten, wenn man insge-
samt 1kg Obst und Gemüse 
je Quadratmeter Gartenfläche 
erntete. Wie man auf diese 
Menge gekommen ist, entzieht 
sich meiner Kenntnis. Inso-
fern ist es schon reizvoll, eine 
Antwort auf diese Frage zu 
suchen. Aus dem vergangenen 
Jahr gibt es aus der Arbeits-
gruppe Fachberatung des BDG 
lediglich die Aussagen eines 
Kleingärtners aus Leverkusen, 
der im Jahre 2013 Ertrag und 
Kosten seines Kleingartens 
erfasst hat. Darüber hinaus 
gibt die Studie des damali-
gen Bundesministeriums für 
Verkehr, Bau und Soziales 
(BMVBS) aus dem Jahre 2008 
eine Aussage zu den Kosten, 
die sich aus Angaben befrag-
ter Kleingärtner ergeben hat. 
Inwieweit diese tragfähig sind, 
ist überprüfenswert.

Über den Nutzen von Klein-
gärten gibt es unübersehbar 
viel Literatur. Der Nutzen wird 
hier jedoch immer nur quali-
tativ betrachtet. Quantitative 
Aussagen zu Erträgen und 
Kosten zu treffen, stellt eine 
Herausforderung dar, deren 
Lösung ich mich zu nähern 
versuche.

Die Komplexheit des 
gestellten Themas wird auch 
daran deutlich, dass es auf 

dem Gebiet des qualitativen 
Nutzens des Kleingartenwe-
sens heute kein in der öffent-
lichen Diskussion befindliches 
gesellschaftlich relevantes 
Thema gibt, das nicht auch im 
Zusammenhang mit diesem 
steht, gleich ob es um Demo-
grafie, Gesundheit, Ökologie, 
Klimawandel, ….. geht.

Einen Überblick vermit-
telt Übersicht 1

Hier wird sichtbar: 
Ertrag und Kosten bedingen 
einander. Steigender Ertrag 
verursacht bis zu bestimmten 
Grenzwerten wachsende Kos-
ten und umgekehrt. Der sich 
aus den Erträgen ableitende 
finanzielle (fiktive) Nutzen als 
Folge der Eigenversorgung ist 
unbestreitbar. Dafür gibt es 
jedoch kaum Datenmaterial. 

Die Kosten ihrerseits beein-
flussen ebenfalls den Nutzen, 
wie auch der Nutzen die Kos-
ten. Das wird deutlich, wenn 
eine Aufteilung der Kosten 
erfolgt. 

Die variablen Kosten stellen 
sich dar als Aufwendungen für 
den Anbau von Gartenbauer-
zeugnissen und sind für jeden 
Kleingärtner unterschiedlich. 
Die fixen Kosten ergeben sich 
aus dem Pacht- und Mitglied-
schaftsverhältnis. Die Ablöse-
summe, hauptsächlich durch 
den Preis der Laube bedingt, 
wechselt zwar auch, schlägt 
jedoch über die Abschreibung 
als jährlich feste Größe zu 
Buche.

Besondere Kosten entste-
hen dem Kleingärtner dort, 
wo konkrete Projekte für die 
Allgemeinheit angeboten 
werden. Die Einrichtung von 
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Schul-, Behinderten- und 
ähnlichen Gärten für gemein-
nützige Zwecke ist nicht ohne 
Kosten und Aufwendungen 
realisierbar. Wenn dafür auch 
Sponsorengelder fließen, so 
ganz ohne Eigenanteil sind 
solche Objekte wohl nicht 
machbar. Gewissermaßen 
kann man derartige Gelder 
als Spendenaufkommen der 
Kleingärtner für wohltuende 
Zwecke betrachten.

Der materielle Nutzen, 
zugleich subjektiver Nutzen, 
schlägt sich als Gartenbauer-
zeugnisse für den Eigenver-
brauch nieder. Der immate-
rielle Nutzen als objektiver 
(allgemeiner) Nutzen hat eine 
individuelle und eine gesell-
schaftliche Dimension. Das 
sind die bereits genannten 
qualitativen Nutzenskompo-
nenten des Kleingartenwe-
sens, die einerseits die Familie 
des Kleingärtners berühren, 
andererseits in alle Bereiche 
des öffentlich-gesellschaftli-
chen Lebens hineinwirken.

Wenn man sich der Ertrags- 
und Kostenseite des The-
mas nähern will, dann ist ein 
modellhaftes Herangehen mit 
bestimmten Voraussetzun-
gen unabdingbar. Methodisch 
wählte ich folgenden Weg. 
1. Es ist eine Gartengröße vor-

auszusetzen. Diese wurde 
mit 400 m² angenommen.

2. Es ist die flächenmäßige 
Nutzung zu bestimmen. 
Hier wurde auf die Drittel-
regelung zurückgegriffen 
und die dafür vorgesehene 
Fläche hälftig mit Obst und 
Gemüse besetzt.  
(Übersicht 2)

3. Eine konkrete Festlegung 
der angebauten Obst- und 
Gemüsearten ist nicht 
realisierbar, weil unendliche 
Kombinationsmöglichkei-
ten bestehen und Vorlie-
ben sowie Erfahrungen der 
Pächter bestimmend sind. 

Modellgarten 

Übersicht 2

Das Modell ist durch folgende 
Merkmale gekennzeichnet
Größe:  400 m²
Nutzung:
1/3 Anbau von  
Obst und Gemüse 130 m²
Ziergarten 70 m²
Rasen, Biotop,  
(Teich, Totholz, u.ä.) 100 m²
Laube einschließlich  
überdachtem Freisitz 24 m²
Wege, Kompost-,  
Spielplatz 76 m²
Die Nutzung erfolgt nach ökolo-
gischen Grundsätzen, geringfügig 
sind Elemente des integrierten An-
baus möglich

Grafik: Flächennutzung lt. Studie BMVBS, 2008

Ertragspotentiale beim Anbau von Gemüse (Übersicht 3)

Gemüseart Ertragslage Ertrags-
potential Ertragspotential Kleingarten

2005-2007 *) ⅔ Öko-Anbau ⅔ Öko-Anbau ½ Öko-Anbau

dt/ha dt/ha kg/m² kg/m²

Radies 264 176 1,2 0,9

Kohlrabi 284 187 1,2 0,9

Blumenkohl 267 176 1,2 0,9

Bohne 100 66 0,4 0,3

Tomate 500 330 2,2 1,8

Kartoffel, früh 200 132 0,9 0,7

……….

……….

……….

Durchschnitt 292 194 1,2 0,9

*) Ertragslage erwerbsmäßiger Anbau 2008, Quelle BMELV

(Der Durchschnitt ergibt sich aus insgesamt 23 Positionen)

Ertragspotential beim Anbau von Obst (Übersícht 4)

Obstart Erntebericht 
BMELV 2013

Ertragspotential 
Öko-Anbau Ertragspotential Kleingarten

⅔ Öko-Anbau ½ Öko-Anbau

dt/ha dt/ha kg/m² kg/m²

Apfel
301  

(mehrjähri-
ges Mittel)

200 1,3 1

Birne 211 140 0,9 0,7

Süßkirsche 58,8 
(6j. Mittel) 40 0,3 0,2

Erdbeere
112 

(mehrjähri-
ges Mittel)

74 0,5 0,4

Himbeere 60 40 0,3 0,2

……….

Durchschnitt 114 75 (0,75kg/m² 0,5 0,4

(Der Durchschnitt ergibt sich aus 14 Positionen)
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4. Ausgangspunkt für Ertrags-
leistungen im Kleingarten 
können die Ertragswerte im 
Erwerbsgartenbau bilden. 
An diese angelehnt, kann in 
Varianten die Intensität der 
kleingärtnerischen Nutzung 
simuliert werden.  
(Übersicht 3 und 4)

5. Als Ausgangswerte für die 
finanzielle Bewertung der 
erzeugten Produkte (fiktive 
Erlöse) dienten die Preise 
im Supermarkt (REWE). 
Auch hier kann der Vielfalt 
nur mit Durchschnittswer-
ten entsprochen werden. 
(Übersicht 5 und 6)

6. Für die finanziellen jährli-
chen Aufwendungen (Pacht, 
Beitrag, Versicherung) 
wurden die Angaben in 
der o. g. Studie des Jahres 
2008 verwendet, mit dort 
unberücksichtigten Kosten 
(z.B. Ablösekosten) ergänzt 
und eigenen Überlegungen 
gegenüber gestellt.  
(Übersicht 9)

Zunächst zu den wirt-
schaftlichen Aspekten:

Variable Kosten: 
Zugrunde gelegte Größen-

ordnungen entsprechen der 
Gartengröße und der für Gar-
tenbauerzeugnisse genutzten 
Fläche. In Abhängigkeit von 
der Anbauintensität werden 
die Positionen für Wasser, 
Dünger, PSM u. a. von Fall zu 
Fall schwanken. Hier wurde 
ein Durchschnittswert ange-
nommen. 

Ein oft übersehener Kosten-
faktor sind die Gerätschaften. 
In dieser Position wurde eine 
einfache und eine Premium-
ausrüstung (z. B. Edelstahl-
spaten, elektrischer Verti-
kutierer u.ä). insgesamt 34 
Positionen) angenommen. 

Gemüsepreise bei REWE (Übersicht 5)

Gemüseart Preise in €uro nach Kalenderwochen

Ende V Ende VI Ende VII Ende VIII Durch-
schnitt

22. Woche 26. Woche 30. Woche 34. Woche

Radies (Bund) 0,49 0,49 0,59 0,49 0,50

Kohlrabi (Stück) 0,39 0,59 0,59 0,59 0,60

Möhre (Bund) 1,49 1,49 1,29 0,99 1,30

Blumenkohl (Stück) 1,29 1,19 1,29 1,09 1,20

Wirsing (kg) 1,19 1,11 1,29 1,20

Tomate (kg. reg.) 3,98 3,98 1,98 3,00

Bohnen (kg) 3,38 1,98 2,70

(Insgesamt 19 Positionen)

……….

Durchschnitt 174 1,20 2,50 0,90

(Durchschnitt aus 19 Positionen)

Fiktive Erlöse aus Gemüsebau im Kleingarten (Übersicht 7)

Gemüseart Preis Ertrags-
potenzial Ertrags potential KG

⅔ Öko-Anbau ⅔ Öko-Anbau ½ Öko-Anbau

€/kg dt/ha kg/m² €/m² kg/m² €/m²

Radies (Bund) 0,49 176 7,0 3,40 5,0 2,50

Kohlrabi (Stück) 0,60 187 6,0 3,60 4,0 2,40

Blumenkohl (Stück) 1,20 176 2,0 2,40 1,5 1,80

Bohnen (kg) 2,70 66 0,4 1,10 0,3 0,90

Tomaten (kg. reg.) 3,00 330 2,2 6,60 1,8 5,40

Frühkartoffel 1,00 132 0,9 0,90 0,7 0,70

……….

……….

……….

Durchschnitt 174 1,2 2,50 0,9 1,90

(Durchschnitt aus 23 Positionen)

Obstpreise bei Rewe Übersicht 6

Obstart Preise in Euro/kg nach Kalenderwochen

Ende VI Ende VII Ende VIII Mitte IX Durchschnitt

26. Woche 30. Woche 34. Woche 37. Woche

Apfel 2,50 (reg.) 2,49 2,00

Birne 1,59 2,50

Süßkirsche 5,50 4,90 5,00

Sauerkirsche 5,98 6,00

Erdbeere 4,00 4,58 4,38 8,98 (1) 4,25

Himbeere 7,00 11,96 (1) 11,96 (1) 8,00

Rote Johannisbeere 8,00 6,00 6,00 (1) 8,08 6,00

(Insgesamt 13 Positionen)

(1) Obsthändler in Einkaufszentrum

Durchschnitt 174 1,20 2,50 0,90

(Durchschnitt aus 13 Positionen)
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Kosten für die Ausstattung 
der Laube und für die Erho-
lungsnutzung blieben unbe-
rücksichtigt. Sie schwanken 
mit Sicherheit in einem sehr 
großen Bereich und können 
als nicht bewertbar ange-
sehen werde. Sie dürften in 
der Regel im gegenwärtigen 
Kleingarten die Kosten für die 
eigentliche „Produktion“ weit 
überschreiten. (Übersicht 9)

Fixe Kosten:
Die fixen Kosten sind 

Durch schnittswerte und ent-
sprechen den Angaben aus 
der Studie des Bundesminis-
teriums für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung (BMVBS) 
aus dem Jahre 2008.

Es bedarf keiner großen 
Erläuterung dazu, dass die 
darunter fallenden Positionen 
von Verein zu Verein und von 
Kommune zu Kommune unter-
schiedlich sind.

Eine schwer erfassbare 
Position sind die öffentlich 
rechtlichen Kosten, die recht-
lich überwälzbar sind. Die 
Kommunen machen von dieser 
Möglichkeit jedoch in sehr gro-

ßer Differenziertheit Gebrauch. 
Als Kostenfaktor dürften sie 
kaum für alle Kleingärtner 
wirksam werden, sollen jedoch 
nicht übersehen werden. Auch 
diese Position wurde aus der 
o. g. Studie übernommen.

Erträge:
Mangels vorliegender Anga-

ben über die Ertragslage bei 
Obst und Gemüse wurde von 
den statistischen Daten des 
Erwerbsgartenbaus ausgegan-
gen.

Es gilt, dass beim Öko-
anbau die Erträge nur 2/3 
des Niveaus bei integrierter 
Produktion erreichen. Aber 
selbst ein solches Ertragsni-
veau ist im Kleingarten kaum 
zu erreichen. Deshalb wurden 
die Erträge im durchschnittli-
chen Kleingarten nochmals um 
ein Drittel bzw. um die Hälfte 
reduziert. Dazu wurden ins-
gesamt 23 Gemüse- und 13 
Obstarten berücksichtigt. 

Von den auf diesem Wege 
ermittelten Werten wurde ein 
Durchschnittswert der mögli-
chen Erträge im Kleingarten 
für Gemüse und für Obst ins-

gesamt ermittelt und je Quad-
ratmeter Anbaufläche berech-
net. Daraus ergeben sich drei 
Intensitätsstufen.

Das sind: 
 ¼Variante 1:  
Erträge entsprechend dem 
Ökoanbau im Erwerbsgar-
tenbau,
 ¼Variante 2:  
2/3 der Erträge von  
Variante 1,
 ¼Variante 3:  
1/2 der Erträge von  
Variante 1 .
Vor- und Nachfrüchte 

bei Gemüse sowie mögliche 
Unterkulturen bei Obst wur-
den nicht berücksichtigt. Das 
würde zwar die Ertragsleistung 
erhöhen, zugleich aber auch 
die Kosten.

Fiktive Erlöse:
Als fiktive Erlöse gelten die 

Ersparnisse des Kleingärtners, 
die er durch die Eigenprodukte 
nicht auf dem Markt kaufen 
muss. Um diese zu quantifi-
zieren wurden wöchentlich die 
Gemüse- und Obstpreise eines 

Kostenvergleich verschiedener Quellen

Kostenart Studie 2008 BDG AG Kalkulation

Gartengröße (m²) 366 312 400

davon Obst und 
Gemüse 122 58 130

Pacht (€) 66 k.A. 66

Beitrag 45 k.A. 37

Versicherung 37 k.A. 37

individuelle Ausga-
ben 136 270 355

Betriebskosten  
(Gerät) 72 311 X

Öffentlich rechtliche 
Lasten 56 k.A. (56)

Gesamt 412 581 503 (559)

Ablöse, anteilig 75

Anfahrtkosten 60

Jahreskosten 412 581 638 (694)

Kosten / m² Gar-
tenfläche (€) 1,13 1,86 1,60

Kosten / m²  
Obst und Gemüse 3,38 10,00 4,91 (5,33)

Übersicht 9

Kosten insgesamt 
(€/Jahr) einfach Premium

Geräte 50 100

Dünger 50 50

Erde 25 25

PSM (Neudorf) 50 50

Wasser 2,50 €/
m³ 25 25

Strom 0,30 € / 
kwh 5 5

Saat, Pflanzgut, 
Gemüse 25 25

Pflanzgut Obst 25 25

Sonstiges (Farbe, 
Reparatur, Mate-
rial, Handschuhe, 
….)

100 150

Summe 355 465

Blockbohlenhaus 
(Otto Versand) 3,3x3 m 3,80x5,63 m

Preis 1.499,49 € 2.649,99 €

Abschreibung 
2,5%

37,50 € 
/Jahr

66,25 € 
/Jahr



35

Gelbe Schriftenreihe Hefte 27

Landesverband Niedersächsischer Gartenfreunde e.V.

REWE Marktes über insgesamt 
12 Wochen von Ende Mai bis 
Mitte September erfasst. 

Allgemein war festzustellen, 
dass diese kaum saisonalen 
Schwankungen unterliegen. 
Aktionspreise wurden nicht 
berücksichtigt. Ebenso blie-
ben Preise für Bio-Produkte 
unberücksichtigt, da keine 
feststehende Differenz zu dem 
normalen Angebot festzustel-
len war. Die Preise für Bio- 
Ware waren in Stichproben 
differenziert um ein Drittel bis 
zum Zweifachen höher. Wer 
die fiktiven Erlöse als Bio-
Ware berechnet begeht keinen 
Fehler, wenn er das ermit-
telte Ergebnis um 50 Prozent 
erhöht. 

Die ermittelten Durch-
schnittspreise über alle 
Gemüse- und Obstarten wur-
den mit den Durchschnitts-
erträgen pro Quadratmeter 
multipliziert und bilden somit 
die fiktiven Erlöse.

Es bedarf mit Sicherheit 
keiner großen Argumentation, 
um darzulegen, dass zwi-
schen den in der Übersicht 1 
genanten Kosten- und Nut-
zensfaktoren ein sehr enges 
Beziehungsgeflecht besteht. 
Es besteht kein Zweifel, dass 
Wachstumsfaktoren wie Was-
ser und Dünger mit ökologi-
schen Aspekten in Beziehung 
stehen, dass Senioren- und 
Behindertengärten mit sozia-
len Angeboten und Lehrpfade 
mit Bildung, der Verzehr von 
ökologisch erzeugten Obst und 
Gemüse mit gesundheitlichen 
Aspekten in enger Verbindung 
stehen. 

Erholung, Hobby, Integra-
tion, und soziale Beziehung 
gehören ebenso eng zu ein-
ander wie biologische Viel-
falt, ökologischer Nutzen und 
Nachhaltigkeit.

Das sich aus den erfass-
ten Komponenten ergebende 
Beziehungsgeflecht ist quasi 
unendlich.

Im Rahmen dieses Vortra-
ges muss und will ich mich 
deshalb auf einige mir gegen-
wärtig besonders wichtige 
Gebiete beschränken. Die 
gewählte Rangfolge soll dabei 
nicht als Wertigkeit betrachtet 
werden.

Um die rein wirtschaftlichen 
Betrachtungen abzuschließen, 
sei auf die materielle Bilanz 
verwiesen. Diese sagt aus, 
dass ein Kleingarten unter 
dem Aspekt der Drittelre-
gelung nur bei professionel-
ler Nutzung oder mit einem 

größeren Flächenanteil für die 
Gartenbauerzeugnisse „wirt-
schaftlich“ ist. (Übersicht 10)

Zum immateriellen  
Nutzen

Am 22./23.Mai dieses Jah-
res fand der 3. Bundesklein-
gärtnerkongress unter dem 
Thema „Kleingärten – Orte für 
Natur, Vielfalt und Gesundheit“ 
in Kassel statt. Es wurden 
zentrale Fragen der zukünf-
tigen Entwicklung des Klein-
gartenwesens beraten. Der 
Inhalt des Kongresses wurde 
dominiert von den sich gegen-

Fiktive Erlöse aus Obstanbau im Kleingarten (Übersicht 8)

Obstart Preis Ertragspotenzial Ertragspotential KG

Öko-Anbau ⅔ Öko-Anbau ½ Öko-Anbau

€/kg dt/ha €/m² kg/m² €/m² kg/m² €/m²

Apfel 2,00 200 4,00 1,3 2,60 1,0 2,00

Birne 2,50 140 3,50 0,9 2,25 0,7 1,75

Süßkirsche 5,00 40 2,00 0,3 1,50 0,2 1,00

Erdbeere 4,25 74 3,10 0,5 2,13 0,4 1,7,

Himbeere 8,00 40 3,20 0,3 2,40 0,2 1,20

Johannisbeere 6,00 46 2,80 0,3 1,80 0,2 1,20

……….

……….

……….

Durchschnitt 5,20 75 3,60 0,5 2,50 0,4 1,90

(Durchschnitt aus 12 Positionen)

Materielle Bilanz (Übersicht 10)

Fiktive Erlöse in €

Öko Anbau ⅔ Öko-Anbau ½ Öko-Anbau

Gemüse 234 163 124

Obst 234 163 124

Blumen, Kräuter 
(3 €/Woche) 75 75 75

gesamt 543 401 323

möglicher Zu-
schlag f. Bio

Kosten incl. 
Pacht, Beitrag, 
Versicherung (€)

553 553 553

Ergebnis -10 -152 -230

Zusätzlich:

Ablöse 75

Öffentlich recht-
liche Lasten 45 45 45

Anfahrkosten 
(Kraftstoff) 60 60 60
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wärtig vollziehenden gesell-
schaftlichen Veränderungen 
wie demografischer Wandel 
und dessen Auswirkungen 
(Nachfragerückgang in einigen 
Regionen, Senioren im Klein-
garten, Gesundheit und Klein-
garten, Nutzungsvorstellungen 
von jungen Neupächtern) – 
ein buntes Bild der Probleme 
des Kleingartenwesens.

Der Präsident der Internati-
onalen Gesellschaft Gartenthe-
rapie und Mitglied des wissen-
schaftlichen Beirates des BDG, 
Andreas Niepel, stellte in den 
Mittelpunkt seines Vortrages:

 ¼Der Wert für die Lebensum-
welt,
 ¼der Wert für die Gesundheit 
der Gesellschaft,
 ¼der Wert für das Miteinan-
der,
 ¼der Wert des Salats.

Fazit: (Zitat)
„Die Zeiten in denen die 

Versorgung der Bevölkerung 
mit Lebensmitteln das aus-
schlaggebende Argument für 
das Kleingartenwesen war, 
sind längst vorbei.

Geht es um die Legitima-
tion des Kleingartenwesens 
und um die Frage, ob sich 
eine Gesellschaft eine solche 
Institution „leisten“ kann, so 
ist zwingend notwendig, die 
angerissenen Punkte mit auf-
zuführen. Fasst man all diese 
zusammen, so ergibt sich ein 
Wert von Kleingartenanlagen 
für die Gesellschaft, der all 
das, was zu Anfang auf der 
Sollseite beschrieben wurde, 
um ein Vielfaches übertrifft ….

Wenn Konsens besteht, 
dass diese das neue Funda-
ment des Kleingartenwesens 
sind, dann gilt es zu über-
legen, was für ein Gebäude 
man auf diesem Fundament 
errichten muss. Dieses sollen 
zwei Fragen am Ende – eine in 
das Kleingartenwesen hinein, 
eine aus ihr heraus gerichtet - 
andeuten:

Erstens: Liegt der Benefit 
(Nutzen, Vorteil) nicht in den 
Produkten selber, sondern 
im Prozess, braucht es dann 
wirklich Fachberater für die 
ordnungsgemäße Anzucht 
von Gemüse, oder nicht eher 
Pädagogen, Therapeuten und 
Coaches für den Prozess der 
Betätigung?

Und zweitens: Wenn Klein-
gärten gesundheitsfördernd 
sind, müsste dieses dann, wie 
mancher Besuch beim Sport-
studio, nicht auch von Kran-
kenversicherungen honoriert 
werden?

Die Gesundheitsförderung 
ist für viele Menschen zu 
einem Hauptgrund geworden, 
sich für einen kleinen Gar-
ten zu entscheiden und sie 
kann zu einer der wichtigsten 
Begründungen werden, wenn 
es um das Kleingartenwesen 
in politischer Hinsicht geht. 
Aber dann wird es auch not-
wendig, dass sich dieses an 
vielen Punkten entscheidend 
verändert.“

Prof. Dr. Klaus Neumann, 
Präsidiumsmitglied der Deut-
schen Gartenbaugesellschaft 
1822 e.V. und Mitglied des 
Wissenschaftlichen Beira-
tes des BDG, referierte zum 
Thema 

„Das Kleingartenwesen 
hat Zukunft“

Das nachstehende Zitat 
spiegelt m. E. seine Gedan-
kengänge am deutlichsten:

„Der (Klein)Garten, das 
Gartenwesen sind dabei sich 
zu verändern. Vom Armen-
garten zum stadtkulturellen 
Reichtum, zu einem ökolo-
gisch-kulturellen-sozialen 
Juwel der Stadt und Gesell-
schaft von morgen. Individu-
elle Gärten und das Gärtnern 
werden zunehmend zum 
Rettungsanker bei sozialer 
Vereinsamung, notwendigen 
gesellschaftlichen Integrati-
onsbemühungen, dem bedroh-
lichen Verlust an Biodiversität 
und Nachhaltigkeit, an „fast-
food-bedingter“ kaputtge-
machter gesunder Ernährung 
oder an „Dioxin- bedingtem 
Betrug an Mensch und Tier. 
Gesundheit wächst im Garten, 
so die Zukunft. 

Die ehemaligen städtischen 
Armengärten können die 
neuen kulturellen grünen Kult-
stätten, die reichen Orte der 
Zukunft werden. „Kultstätten“, 
urbane Orte im Sinne von
• Gärten als friedvolle Orte 

individueller und gemein-
schaftlicher Zufriedenheit,

• Gärten als Orte für alle 
Generationen und Nationa-
litäten,

• Orte der finanziellen Entlas-
tung für die Kommunen,

• unverzichtbare Orte für ein 
erträgliches Stadtklima,

• zentrale Orte zum Erlernen 
und zum Verständnis von 
Umweltbewusstsein,

• Orte des interkulturellen 
Miteinander,
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• Orte als Arche Noah 
und Überlebensraum für 
bedrohte Tier- und Pflan-
zenarten,

• Basisorte kreativer und 
gesunder Ernährung,

• neue Zufluchtorte für junge 
Städter,

• Orte als neues Bildungsme-
dium im Umgang mit  
Natur-Kultur, 

• Orte sozialen Kitts,
• Orte einer neuen Stadtkul-

tur von „urban landart“-
Kunst und „free-lounge 
-garden-music bis zu neuen 
Treff- und Veranstaltung 
„Location“ der neuen Stadt-
gesellschaft.“
Die damit genannten 

Aspekte für den Wert des 
Kleingartenwesens bedürfen 
keiner Ergänzung.  
Sie unterstreichen die ein-
gangs in Übersicht 1 darge-
stellten Elemente und deren 
Komplexität. 

Der BDG hat 2011 eine 
Broschüre unter dem Titel 
„Für eine bessere Zukunft“ 
herausgegeben. Es handelt 
sich um eine Darstellung 
von Projekten in Kleingärten 
und Kleingartenanlagen und 
umfasst insgesamt sieben 
Bereiche, beginnend mit Kin-
der- und Jugendprojekten und 
endend mit städtebaulichen 
Projekten. Hier werden Aktivi-
täten von Kleingartenvereinen 
mit gemeinnützigen Aufgaben-
stellungen dargestellt. Damit 
werden Anregungen für wei-
tere Initiativen gegeben. 

Mit derartigen Projekten 
leisten Kleingärtner einen 
wertvollen Beitrag, um neuen 
gesellschaftlichen Erfordernis-
sen zu entsprechen. Gleichzei-
tig verbindet sich mit derarti-
gen Aktivitäten eine deutliche 
Wahrnehmung des Kleingar-
tenwesens in der öffentlichen 
Meinungsbildung. Das ist 
Werbung und Imagepflege 
zugleich. Beide hat die Orga-
nisation gegenwärtig in Anbe-

tracht sinkender Interessenten 
für Kleingärten in besonderer 
Weise nötig.

Besonders sind Kinder- und 
Jugendprojekte von Bedeu-
tung, weil damit die zukünf-
tige Generation mit dem mit 
Grün verbundenem Gedanken-
gut vertraut gemacht wird.

Eine weitere Broschüre 
des BDG wurde bereits 2006 
unter dem Titel „Miteinan-
der Leben, Integration im 
Kleingarten“ veröffentlicht. 
Die gegenwärtig laufende Dis-
kussion um Integrationsfragen 
zeigt, dass die damals behan-
delten Probleme noch nicht 
der Vergangenheit angehören. 
Dass das Kleingartenwesen 
bereits seit Jahren einen wert-
vollen Beitrag zur Integration 
von Menschen mit Migrations-
hintergrund geleistet hat und 
noch leistet ist unbestritten. 
Wir stehen gegenwärtig mög-
licherweise an der Schwelle 
einer erneuten Herausforde-
rung angesichts der Zahlen zu 
Asylanträgen. Sollten Vereine 
mit Leerstand nicht die Verbin-
dung zu Kommunen suchen, 
um bewährte Wege zur Integ-
ration zu unterstützen?

Zur Thematik  
Gesundheit

Das BKleingG nennt im § 1 
(1) die Erholung als Bestand-
teil der kleingärtnerischen 
Nutzung.

Synonyme für „Erholung“ 
sind lt. Duden: Atempause, 
Ausspannung, Besserung, 
Entspannung, Heilung, Kräfti-
gung, Ruhe, Stärkung.

Und Wikipedia interpretiert 
die Erholung so:

„…wenn sich ein biolo-
gischer Organismus nach 
anstrengender Tätigkeit, nach 
körperlicher Ermüdung und 
geistiger Erschöpfung aber 
auch nach Verletzung oder 
Krankheit durch eine Ruhe-
pause wieder regeneriert …“

Erholung gilt heute als 
Grundbedürfnis, elementares 
Menschenrecht und als Wirt-
schaftsfaktor. 

Dass es eine Gartenthe-
rapie als Zweig des Gesund-
heitswesens gibt, spricht für 
sich. Die positive gesundheitli-
che Wirkung von Grün im All-
gemeinen und die der Garten-
arbeit im Speziellen darf als 
gesichert angesehen werden. 
Eine niederländische Studie 
trifft sogar die Aussage, dass 
Kleingärtner gesünder sind 
als Bürger ohne Garten. Dabei 
geht es sowohl um die physi-
sche als auch um die psychi-
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sche Gesundheit. Bewegung, 
gesunde Ernährung, soziale 
Kontakte wirken unbestritten 
gesundheitsfördernd.

Die EPIC-Potsdam-Daten 
aus dem Jahre 2012 haben 
darüber hinaus auch gezeigt, 
dass Personen, die nie rauch-
ten, sich mindestens dreiein-
halb Stunden pro Woche kör-
perlich betätigten, nicht stark 
übergewichtig waren, viel Obst 
und Gemüse und Vollkorn-
brot sowie wenig Fleisch und 
Fleischwaren verzehrten ein 
deutlich geringeres Risiko hat-
ten, an Typ-2-Diabetes (um 
93%), Herzinfarkt (um 81), 
Schlaganfall (um 50%) oder 
Krebs (um 36%) zu erkran-
ken.

(EPIC-POTSDAM, BRAN-
DENBURGER ERNÄHRUNGS- 
UND KREBSSTUDIE, 2012)

Solche Zahlen bedürfen 
keines Kommentars.

Was bedeutet „viel Obst 
und Gemüse“? 

Lt. Statistik des BM für 
Ernährung und Landwirt-
schaft beträgt der Pro-Kopf-
Verbrauch (PKV) an Obst und 
Gemüse aus dem Marktanbau 
206,5 kg.

Lt. Universität Stuttgart 
landen jährlich 82 kg Nah-
rungsmittel pro Kopf der 
deutschen Bevölkerung im 
Müll, davon entfallen 44% auf 
Obst und Gemüse - d.h. 36 
kg. Damit verringert sich der 
PKV real auf 170,5 kg/Jahr. 
Viel und zudem unbelastetes 
Gemüse und Obst zu essen 
bedeutet, mehr als 170 kg ( 
ca. 470 g täglich) zu essen. 
Jeder kann das leicht überprü-
fen. 

Es leitet sich aus diesen 
Zahlen eine Fragestellung ab, 
die mit dem Thema Ertrag- 
Kosten- Nutzen in sehr engem 
Zusammenhang steht. Näm-
lich, was ist dem Bürger ein 

Kohlrabi, ein Salatkopf wert? 
Es ist bestürzend: Wegwerf-
wert. 

Es muss nachdenklich 
stimmen, besonders wenn 
berücksichtigt wird, wie viel 
gesellschaftlicher Aufwand 
erforderlich ist für die Erzeu-
gung der Produkte, von den 
Kosten für die Entsorgung 
ganz zu schweigen. 
Ist der auf einem Drittel seiner 
Gartenfläche anbauende Klein-
gärtner ein Dinosaurier, ein 
Rudiment? Erzeugt er Weg-
werfartikel?

Nein, ist er nicht! Ihm geht 
es vielleicht auch nicht vor-
dringlich um den Salatkopf, 
ihm geht es auch um die im 
Salatkopf steckenden ideellen 
Werte, die nicht in Euro und 
Cent zu beziffern sind. Er weiß 
um die Mühen, einen Salat-
kopf zu erzeugen. Und noch 
wichtiger ist es, wenn Kin-
der dieses Wissen vermittelt 
bekommen. Die werden dann 
auch den bei REWE erstan-
denen Salatkopf zu schät-
zen wissen. Das ist der Wert 
des Salats, von dem NIEPEL 
spicht.

Man muss auch die bevor-
stehenden Änderungen 
des Stadtklimas unter dem 
Gesundheitsaspekt einordnen.

Bis 2050 werden 26 zusätz-
liche Sommertage (über 30°C) 
erwartet. Damit steigt deren 
Anzahl auf insgesamt 72 Tage 
mit damit verbundenen Tro-
pennächten mit mindestens 
20°C. 

Das Grün als diese Entwick-
lung bremsender Faktor erhält 
damit eine neue Dimension. 
Die Kleingärten gewinnen 
auch in dieser Hinsicht an 
Gewicht.

Zur Thematik Ökologie - 
Vielfalt (Artenvielfalt)

Der Begriff Vielfalt hat im 
Gesetzestext keinen Platz, 
wohl aber im Kommentar.

Die weltweite Situation des 
Artensterbens ist besorgniser-
regend. 

Die gegenwärtigen Formen 
von Landwirtschaft und Gar-
tenbau vermitteln nicht den 
Eindruck, dass diese Situa-
tion entschärft werden kann, 
solange Kommerz und der 
Wettbewerb zwischen Teller 
und Tank die landwirtschaftli-
che Produktion bestimmen.

Definitionen:
Erholung (Synonyme lt. Duden)
• Atempause, 
• Ausspannung, 
• Besserung, 
• Entspannung, 
• Heilung, Kräftigung, 
• Ruhe, 
• Stärkung
…wenn sich ein biologischer Orga-
nismus nach anstrengender Tätig-
keit, nach körperlicher Ermüdung 
und geistiger Erschöpfung aber 
auch nach Verletzung oder Krank-
heit durch eine Ruhepause wieder 
regeneriert… (Wikipedia)
Erholung gilt heute als 
Grundbedürfnis, 
elementares Menschenrecht 
und als Wirtschaftsfaktor

Gesundheit (Gartentherapie)
Physisch
Gesunde Ernährung (quantitativ, 
qualitativ)
Bewegung („Sport“)
Aufenthalt im Freien
Kinder bewegen sich (spielen)
Psychisch
Wirkung grüner Umgebung: 
Beruhigung, Stressabbau, Kreativi-
tät, Kontaktfreudigkeit, Geduld,  
Erleben von Leben und Vergehen, 
Kinder werden nachhaltig geprägt

Ein Krankenhaustag kostet:
BRD Durchschnitt 527,27 €
Niedersachsen 469,74 €
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer  
7,7 Tage (2011)
Zuschuss für Pflege:
Pflegestufe 1 1023 €/Monat
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An dieser Stelle gewinnen 
die Flächen an Bedeutung, 
die diesen Faktoren nicht 
unterliegen. Dazu gehören die 
Kleingärten. Die Kleingärtner 
können mit Stolz darauf ver-
weisen, dass in ihren Gärten 
mehr als 2.000 Arten (genau 
2.094) eine Heimat haben. 
Damit sind sie in der Kultur-
landschaft in punkto Artenviel-
falt führend.

Es stellt sich die Frage, 
ob wir uns selbstzufrieden 
zurücklehnen können. Haben 
wir damit unsere Möglichkei-
ten ausgeschöpft? Immerhin 
bewirtschaften wir ca. 50 000 
ha. Die Fläche können wir 
nicht erweitern, wohl aber den 
Arten- und Sortenreichtum. 
Alte Sorten und vom Ausster-
ben bedrohte Pflanzen von 
der „Roten Liste“ könnten auf 
Gemeinschaftsflächen und in 
Gärten wohl einen Platz fin-
den. Da wäre ein besonderer 
„Rote- Liste- Schulgarten“ 
oder ein „Arche - Noah – Gar-
ten“ eine Besonderheit, die 
Aufsehen erregen würde. 
Warum soll es z. B. keinen 
Schmetterlings- oder Vogel-
garten geben können? Die 
Möglichkeiten sind zahlreich. 
Und die Kleingärtner sollten, 
wie im Leitbild festgehalten, 
in diesen Fragen die Führung 
übernehmen. 

Es gibt in der BRD an die 
20 Mio. Hausgärten, die in 
Fragen Vielfalt viel zu wün-
schen lassen. Sollten die 
Kleingärtner hier nicht Initia-
tor zu mehr Engagement zur 
Artenvielfalt sein? Hier liegen 
die wahren Reserven, wenn es 
um Artenvielfalt in den Regi-
onen geht! Natürlich würde 
das für die Fachberatung auch 
völlig neue Felder öffnen. Die 
Kleingartenanlagen würden 
Konsultationspunkt werden. 
Mit einem Pflanzendoktor 
würde man mit Sicherheit 
Interessenten aus dem Haus-
gartenbereich ansprechen.

Gegenwärtige Projekte
Mit den in der BDG- Bro-

schüre dargestellten Projekten 
wurde eine Auswahl besonders 
attraktiver Objekte vorgestellt. 
Kennzeichnend derselben sind 
von Kleingärtnervereinen und 
Verbänden ausgehende Akti-
vitäten, in deren Mittelpunkt 
gemeinnützige und somit sozi-
ale Komponenten stehen. 

Mit derartigen Objekten 
beschreiten die Akteure eine 
Richtung, die soziale Zwecke 
beinhaltet. Natürlich ist ein 
Kleingärtnerverein mit den 
damit verbundenen Kosten 
überfordert. Deshalb haben sie 
sich Verbündete als Sponso-
ren gesucht. Die Kleingärtner 
bringen Arbeitszeit und Wissen 
ein, sicherlich auch Zuschüsse 
aus der Vereinskasse.

An diesen Beispielen wird 
deutlich, dass sich ein Wandel 
in der ideellen Ausrichtung des 
Kleingartenwesens vollzieht. 
Im Mittelpunkt ihres Handelns 
steht nicht mehr die geschlos-
sene Gesellschaft, die hinter 
der hohen Hecke die Welt 
an sich vorüberziehen lässt. 
In diesen Aktivitäten drückt 
sich aus, dass die Kleingärt-
ner sehr wohl wissen, dass 
die Pacht bei weiten nicht die 
Werte des von ihnen bewirt-
schafteten Grund und Bodens 
deckt, dass sie, wie manche 
meinen, gewissermaßen sub-
ventioniert werden. Wenn man 
lediglich die von ihnen erzeug-
ten Gartenbauerzeugnisse in 
Rechnung stellt mag das sogar 
stimmen.

Doch das ist zu kurz 
gedacht. Allein der Nutzen 
über den Erholungs- und 
Gesundheitseffekt stellt 
Größenordnungen dar, die 
volkswirtschaftlich betrachtet 
Schwindel erregende Dimen-
sionen  erreichen, wenn man 
allein 3 Mio. direkt den Garten 
nutzende Bürger in Rechnung 
stellt. Da sind diejenigen, die 
die Anlagen passiv nutzen, 
noch gar nicht erfasst.

Allein die Tatsache, dass 
durch die Verfügbarkeit der 
Kleingartenanlage als Teil 
des öffentlichen Grüns die 
Kommune keinen Pflegeauf-
wand (das sind 3 bis 4 €/m²) 
finanzieren muss, führt je 
nach Flächengröße der ansäs-
sigen Kleingartenanlagen zu 
beträchtlichen, finanziell nach-
weisbaren Nutzeffekten.

Es ist zu beobachten, dass 
die gesellschaftliche Entwick-
lung in der Gegenwart zu gärt-
nerischen Aktivitäten führt, die 
mit dem klassischen Kleingar-
tenwesen nicht vereinbar sind. 
Man könnte sie als Konkur-
renz betrachten. Mit diesen 
neuen Formen drückt sich 
ein neues Verständnis jun-
ger Menschen zum Gärtnern 
aus. Die Kleingärtner sind gut 
beraten, diese Entwicklung 
aufmerksam zu beobachten 
und zu prüfen, ob nicht einige 
der neuen Erscheinungsfor-
men in das Kleingartenwesen 
integriert werden können. Sie 
sind mit Sicherheit ein Zeichen 
dafür, dass sich im Denken 
der nachrückenden Generation 
so manches verändert, auch 
und besonders in den Fragen 
im Verhältnis zum Grün, zur 
Bedeutung, zum Nutzen und 
im persönlichen Umgang mit 

Artenvielfalt
In KGA wachsen:
2094 Kulturpflanzenarten (Studie 
des BDG 2008)
davon 86% Zierpflanzen
 12% Nahrungspflanzen
 2% Gründüngung/Bienen- 
 weide
Fauna unbekannt.
Globale Situation:
Rio 1992: Artensterben bis 2010 
stoppen
Situation 2014: 
130 Tier- u. Pflanzenarten sterben 
täglich aus
58000 Tierarten verschwinden 
jährlich (sichtbare!, unsichtbare?)
7226 Tierarten sind vom Ausster-
ben bedroht
2012 wurden i. d. BRD 74 ha Land 
bebaut (Ziel 2020: 30 ha)
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der Natur. Der traditionelle 
Kleingarten scheint da nicht 
die einzige Alternative zu sein.

Im Zeichen rückläufiger 
Mitgliederzahlen scheint mir 
ein solches Vorgehen notwen-
dig.

Fazit:
1. Eine „Ökonomie des Klein-

gartens“ durch die Gewin-
nung von Gartenbauerzeug-
nissen ist nur erreichbar bei 
professioneller Nutzung von 
mindestens ein Drittel der 
Gartenfläche. In der Regel 
werden die fiktiven Erlöse 
die entstehenden Kosten 
nicht decken.

2. Die Erholung mit ihren 
unterschiedlichen Aus-
drucksformen gewinnt 
unter den gegenwärtigen 
Arbeits- und Lebensbedin-
gungen der Stadt für die 
Pächterfamilie einen zwar 
nicht bezifferbaren jedoch 
weit über den fiktiven Wert 
der erzeugten Gartenbauer-
zeugnisse hinausgehenden 
Nutzen.

3. Die sozialen, ökologischen 
und städtebaulichen Werte 
der Kleingartenanlagen 
werden für die Stadt zuneh-
mend unverzichtbar. Deren 
Bedeutung und Nutzen für 
die Stadtgesellschaft wird 
mit der Öffnung der Klein-
gartenanlagen im öffentli-
chen Bewusstsein gefestigt. 
Der einsetzende Öffnungs-
prozess bedarf jedoch einer 
Beschleunigung.

4. Der sich abzeichnende 
Bedeutungswandel kann 
qualitativ nicht von den 
Kleingärtnervereinen allein 
im notwendigen Tempo 
vollzogen werden. Dazu 
bedarf es der Unterstützung 
von Politik und Verwaltung 
vor Ort. Das Zusammenwir-
ken mit anderen Bereichen 
des öffentlichen Lebens 
(Gesundheit, Bildung….) ist 
für die Gestaltung dieses 
Prozesses unerlässlich. Die 

Vereine müssen sich in die 
bestehenden kommunalen 
Netzwerke einbinden lassen 
und für ihre potentiellen 
Angebote nutzen. 
Synergieeffekte werden 
damit freigesetzt.

5. Die potentiellen Wirkungen 
des Kleingartenwesens für 
eine Kommune können die 
eines Parks weit überstei-
gen. Wenn derartige Nut-
zenswirkungen von öffentli-
cher Bedeutung vorgezeigt 
werden können, wird nie-
mand mehr die Notwendig-
keit von Kleingartenanlagen 
in Frage stellen und deren 
Flächen zur anderweitigen 
Nutzung zur Disposition 
stellen. (Ein Park wird nie 
umgewidmet).

Die Zeit des Kleingartens 
als Hilfe zur Selbsthilfe in 
Fragen der Gewinnung von 
Nahrungsmitteln zur Grund-
versorgung der Familie ging 
in der 2. Hälfte des 20. Jahr-
hunderts verloren. Zum Ende 
des Jahrhunderts wurde die 
Erholungsfunktion domi-
nant. Nunmehr stehen wir an 
der Schwelle eines weiteren 
Funktionswechsels, der gleich-
berechtigt neben die bisher 
personengebundene Erho-
lungsfunktion tritt. Es sind 
zunehmend Wirkungen, die in 
die Gesellschaft nach außen 
treten und ihm die Rolle eines 
unverzichtbaren Faktors für 
das Lebensgefühl des Städ-
ters machen, eine lebens- und 
liebenswerte Stadt gestalten 
helfen und einen Platz mitten 
im Leben einräumen wird. Der 
damit verbundene Nutzen ist 
nicht bezifferbar, er ist groß, 
riesengroß.
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Angelika Feiner
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Gestalten des Kleingartens und die Anforderungen / 
Einschränkungen durch die kleingärtnerische Nutzung

Themenübersicht
 ¼Was ist das Vertraute?
 ¼Die Gartenordnung
 ¼Der ökologische Garten
 ¼Der esoterische Garten
 ¼Das Fremde als Chance

Was ist das Vertraute?
Die ersten Kleingär-

ten bestanden aus einem 
Stück Land, urbar gemacht, 
umzäunt, mit schmalem Weg, 
evtl. Geräteschuppen oder 
vielleicht sogar einer Wasser-
stelle.

Der Zweck: Obst - und 
Gemüsebau, die billige Erzeu-
gung von Nahrungsmitteln.

Die Urform des Kleingar-
tens: ein rechteckiger Grund-
riss, mittiger Weg, seitlich 
angelagerte Beete und im 
Hintergrund des Grundstückes 
ein Plätzchen für den kurzfris-
tigen Aufenthalt

Verfeinerung des Nutzgar-
ten-Prinzips:

In den Jahrzehnten nach 
dem zweiten Weltkrieg, als 
sich auch in Deutschland all-
mählich wieder ein gewisser 
Wohlstand entwickelte wurden 
die Kleingärten luxuriöser– 
das Nutzgarten-Prinzip wurde 
gewissermaßen verfeinert, 
ohne dass es jedoch gänzlich 
aufgegeben wurde.

Das Vertraute?
Ein klassischer Nutzgarten 

aus dieser Zeit sah in etwa so 
aus:

Die geraden Linien des 
Gartens wurden immer wieder 
gebrochen, um differenzierte 
Raumeinheiten und Nischen 
für spezifische Inhalte zu 
erzeugen – etwa für themati-
sche Staudenbeete, Wasser-
becken, Kunsthandwerk. Obst 
und Gemüse hielten sich nach 

wie vor an den ordentlichen 
Rahmen, die Pflanzen standen 
in Reih und Glied.

Insgesamt war dieser 
verfeinerte Nutzgarten ein 
Musterbeispiel an Effizienz und 
Raumnutzung. In vielen Verei-
nen heute noch Idealbild eines 
typischen Kleingartens.

Vorgabe 1946
Kleingartenanlage Schwein-

furth Alte Warte
 - 1 Süßkirschhochstamm
 - 6 Apfelspindel (waren alles 

Halbstämme)
 - 6 Johannisbeeren

Die Gartenordnung
In der Gartenordnung fin-

det man über den Obst- und 
Gemüseanbau vielleicht drei 
oder vier Festsetzungen (meist 
die obligatorische 1/3-Rege-
lung, vielleicht etwas zu den 
Abständen der Obstgehölze 
und ein Passus über Pflanzen-
schutz bzw. Düngung). Der 
größere Teil der Gartenord-
nung beschäftigt sich mit der 
Dimension und Qualität der 
Laube, den zulässigen An- und 
Nebenbauten, den erlaubten 
und verbotenen sonstigen 
baulichen Anlagen, den Ein-
friedungen, den Wasserstellen, 
den Wegebelägen, den Grillan-
lagen, den Wasserbecken, den 
Partyzelten...

Es gibt eine Diskrepanz 
zwischen dem, was die Päch-
ter wollen und dem was der 
Verein zulässt.

Es gibt die Urangst des 
Vereinsvorstandes, der Päch-
ter könnte Lücken in der 
Gartenordnung entdecken, die 
ihm unkontrolliertes Gestalten 
ermöglichen und den genauso 
archaischen Ehrgeiz der 
Gartler, eben diese Lücken zu 
finden und auszunutzen.

Motto: `Was nicht verboten 
ist, ist erlaubt!`

Aus der Mustergarten-
ordnung  
des LBK

Der durch den Unterpacht-
vertrag den Unterpächtern 
überlassene Kleingarten 
dient ausschließlich der in 
§1 Bundeskleingartengesetz 
(BKleingG) geregelten klein-
gärtnerischen Nutzung.

Gemäß §1 BKleingG ist ein 
Kleingarten ein Garten, der 
dem Kleingärtner zur nicht 
erwerbsmäßigen gärtnerischen 
Nutzung, insbesondere zur 
Gewinnung von Gartenbauer-
zeugnissen für den Eigenbe-
darf, und zur Erholung dient 
(kleingärtnerische Nutzung). 
Beide Merkmale sind also zur 
Begriffserfüllung der kleingärt-
nerischen Nutzung erforder-
lich. Die Gestaltung des Klein-
gartens muss diesen beiden 
Begriffsmerkmalen entspre-
chen.

Zur nicht erwerbsmäßigen 
gärtnerischen Nutzung zäh-
len: die Erzeugung von Obst 
und Gemüse, das Ziehen von 



Beispiel: LGS Memmingen 2000: Garten LBK

Oben: Ein Gartenplan eines ökologisch geprägten Kleingartens 
Links: Der Kleingarten in seiner urspünglichen Form mit großen Anteil 
von Obst und Gemüse. 
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fruchttragenden Ziergehölzen 
sowie Heil- und Gewürzpflan-
zen (Kräutern).

Für den Anteil der nicht 
erwerbsmäßigen gärtnerischen 
Nutzung an der Gartenfläche 
wird folgender Prozentsatz 
festgelegt: Mindestens (Emp-
fehlung: 33% bzw. 1/3)

Der ökologische Garten
Die 70er und 80er Jahre 

- Kleingarten als Ökogarten 
nicht mehr der aufgeräumte, 
sauber gepflegte und ordent-
lich bewirtschaftete Garten, 
sondern ein am Vorbild der 
Natur orientiertes kontrollier-
tes Chaos. Der Gärtner sollte 

die Pflanzen in freier Anord-
nung pflanzen und nicht wie 
zuvor im Raster pflanzen.

Er sollte Brennnessel und 
Giersch nicht mehr als Feinde, 
sondern als Freunde akzeptie-
ren, Pflanzenschutzmittelsäcke 
in die hinterste Ecke seiner 
Laube verbannen und düngen 
nur noch mit Kompost.

Diese neue und unerhörte 
Philosophie beschränkte sich 
nicht nur auf die Nutzung des 
Gartens, sondern manifes-
tierte sich auch und vor allem 
in der Gestaltung:

Weiche, runde Formen 
waren auf einmal angesagt, 
verschlungene Wege, organi-
sche Beete und Naturmateria-
lien wie Ziegel und Holz statt 
Beton.

Oberstes Gebot: Biotope 
schaffen: Teiche, Trockenmau-
ern und die in den Ästen der 
Gehölze baumelnden Nisthil-
fen.

Gärten der Selbstver-
wirklichung

Das neue Jahrtausend – 
Kleingarten als Selbstverwirk-
lichung 

Die Jahrtausendwende 
brachte einen esoterischen 
Schub in unsere zuvor so rati-
onale und naturwissenschaft-

lich bestimmte Welt (Zeitalter 
des Wassermanns, Auferste-
hung Christi, Weltuntergang).

Nach dem Neujahrstag 
2000 blieb eine gewisse Emp-
fänglichkeit für weiche The-
men, eine Hinwendung zum 
Menschen und zu sich selbst:
• Fernöstliche Heilslehren und 

Esoterik
• Naturheilkunde
• Astrologie und Wahrsagen
• Yoga und Meditieren
• Ayurveda und Tai-Bo
• Fitness und Sport
• gesunde Ernährung und 

Fasten: die große Zeit der 
Wellness begann.

Die Folgen für den  
Garten:
• Feng-Shui-Gärten
• geomantische Gärten (die 

Kraftfelder in der Erdkruste 
bündeln)

• Sinnesgärten
• Duft- und Schmeckgärten
• Zauber- und Hexengärten
• Liebesgärten und  

Paradiesgärten



Beispiel: Garten mit Kraftzentrum auf derTerrasse
Studentenentwurf

Beispiel:

Feng Shui im Kleingarten
Artikel Bayerischer Kleingärtner 
Ausgabe 6 / 2003

Oben: Bilder von ökologischen Kleingartenparzellen mit Mischkultur  
und Trockenmauer
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Experimente auch in den  
Kleingärten:
• Neue, interessante Formen-

spiele mit Kreisen, Ellipsen 
und Parabeln

• fernöstliche Pflanzen, wie 
der Bambus, zogen in die 
Gärten ein (geht das mit 
der Gartenordnung?)

• Ungewöhnliche Materialien 
(Glas, Metall, Stoffgewebe)

• Accessoires wie Windpfei-
fen, Wasserwippen, Gebets-
fahnen.

Das Fremde als Chance
Das Fremde ist das Unbe-

kannte und das Neue:
• andere Nationen
• andere Kulturen
• andere Religionen
• junge Menschen
• Frauen und Kinder
• Ökologie
• Esoterik
• Kreativität
• Individualität

Fazit: mit Menschen aus 
anderen Regionen kom-
men neue Arten und Sor-
ten in unsere Anlagen!

Die Bedenken ......
Die individuellen Gärten 

sind kaum mit der Gartenord-
nung in Einklang zu bringen.

Sie sind teurer als konven-
tionelle Gärten.

Sie haben einen hohen 
Rückbauaufwand.

Sie sind aufgrund ihrer 
eigenwilligen Gestaltung 
schwer loszubekommen.

Sie bringen die anderen 
Pächter auf dumme Gedanken.

 ¼Einiges davon, nicht alles 
ist richtig.
Aber: was ist die Alterna-

tive?



Feng Shui-Garten 

Familie Köhler-Strauch

Bilder unten:  
Kreative Möglichkeiten der  
Gartengestaltung.
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Die Gartenordnung aufblä-
hen, bis sie jede Kreativität 
erstickt? Auf die jungen Leute 
verzichten?

Die Chance ......
Es gibt keine Alternative!
Die neuen Kleingartenanla-

gen werden nicht wie die alten 
sein, weil die neuen Pächter 
nicht sind wie die alten. Wer 
den Wandel nicht zulässt und 
unterstützt, der bekommt 
keine Neupächter (ob jung 
oder alt)

Nachwuchs bedeutet 
Zukunft!

Das Kleingartenwesen hat 
eine Zukunft, weil die Grund-
idee gut ist und weil sie wand-
lungsfähig ist.

Die Zukunft ......
Trends für die Zukunft jen-

seits der Wellness-Bewegung 
(die sich früher oder später 
totlaufen wird) gibt es genü-
gend.

Es wird zu einer weiteren 
Diversifizierung und Individu-
alisierung der Gartenentwürfe 
kommen.

 ¼Garten-Cocooning  
(= das Sich-Zurückziehen)
 ¼Themengärten (der weiße 
Garten, der mediterrane 
Garten)
 ¼Ethnische Gärten
 ¼Generationengärten
 ¼Soziale Gärten
 ¼Gesundheitsgärten
 ¼Futuristische Gärten

Fazit:  
Es bleibt spannend!






























 

 






 

 








 

 












 














Gelbe Schriftenreihen des Landesverbandes
(zum Download unter www.gartenfreunde-niedersachsen.de)

Heft 1  Naturgemäß Gärtnern - Umweltbewusst leben
Heft 2  Aspekte des Vereins- und Kleingartenrechts
Heft 3  Aktuelle Fragen des Kleingartenrechts
Heft 4  Natur- und Umweltschutz Kleingarten 2000
Heft 5  Zukunft Kleingarten - Perspektiven und Probleme
Heft 6  Das Kassen- und Rechnungswesen im Kleingärtnerverein
Heft 7  Zukunft Kleingarten - hat der Kleingarten noch eine Chance?
Heft 8  Baulichkeiten im Kleingarten
Heft 10  Die Bedeutung der Agenda 21 im Kleingartenwesen
Heft 11  Kleingartenanlagen und Kleingärten als Beitrag eine ökologische 

Stadtentwicklung
Heft 12  Obst - und Gemüseanbau im Kleingarten für eine gesunde Ernährung
Heft 13  Die Bedeutung der gärtnerischen Nutzung im Sinne des § 1 des BKleingG 

für den Bestand der Pachtverhältnisse
Heft 14  Das Niedersächsische Kleingartenwesen im Blickpunkt der Öffentlichkeit
Heft 15  Der Landeswettbewerb 2005 „Gärten im Städtebau“
Heft 16  Kleingärten für jedes Alter
Heft 17  Finanzen und Organisation im Verein
Heft 18  Kleingartenpachtverhältnisse nach dem Bundeskleingartengesetz Grundlagen  

und Beendigungen von Verträgen
Heft 19  Für Menschen aus nah und fern – Ergebnisse der Podiumsdiskussion
Heft 20  Landeswettbewerb 2009
Heft 21  Vorstandsarbeit im Kleingartenwesen mit Verantwortung und Augenmaß
Heft 22  Die Zukunft unserer Kleingärten ist uns wichtig -  

Ergebnisse der Podiumsdiskussion
Heft 23  Kleingartenpachtrecht
Heft 24  Verwalten und Gestalten von Kleingartenvereinen
Heft 25 Landeswettbwerb Gärten im Städtebau 2013
Heft 26 Kommunikation und Mediation im Kleingartenwesen
Heft 27 Einfluss der Fachberatung auf die Vorstandsarbeit




